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Nächstes Amtsblatt 
Die Ausgabe 10/2021
erscheint am 29. Oktober 2021.
Mehr Informationen via QR::

Unsere Stadt Ilmenau hat sich im Zeitraum der 
letzten fünf Jahre in ihren wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bereichen äußerst dyna-
misch entwickelt. Sichtbar wird dieser schnelle 
Fortschritt meist durch verschiedene bauliche 
Projekte, die mit Preisen ausgezeichnet wurden. 
Jedoch ist Ilmenau insgesamt, in den Bereichen 
Wirtschaft, Arbeit, Wohnen und mehr ebenso 
hervorragend aufgestellt. 
Dies belegt das am 6. September veröffentlich-
te bundesweite Städte-Ranking der Zeitschrift 
KOMMUNAL und der Kommunalforscher von    
Contor-Regio, in dem unsere Stadt Ilmenau den 
ersten Platz belegt. Die Autoren des Magazins 
schreiben: „Ilmenau in Thüringen trägt ab sofort 
den Titel >Deutsche Aufsteiger-Stadt<. Sie hat 
eine Entwicklung hingelegt, wie es nur wenige 
Städte in Deutschland schaffen“. Oberbürger-
meister Dr. Daniel Schultheiß freute sich sichtlich 
über diese Auszeichnung: „Die Ergebnisse be-
stätigen unseren Kurs in der zukunftsorientierten 
Stadtentwicklung und vor allem die äußerst ver-
antwortungsvolle und ambitionierte Arbeit des 
gesamten Stadtrates.“

Das Städte-Ranking 
Die Untersuchung betrachtete den Entwick-
lungszuwachs von 587 sogenannten „Mittelstäd-
ten“ mit einer Einwohnerzahl zwischen 25.000 
und 75.000. Platz 2 ging an die Stadt Döbeln in 
Sachsen. In Thüringen schafften es Bad Salzun-
gen auf Platz 3, Suhl auf Platz 44, Sonneberg 

erreichte Rang 86 und Meiningen Rang 94. Die 
bestplatzierte westdeutsche Stadt Schloss Hol-
te-Stutenbrock in Ostwestfahlen belegte Rang 5.
Analysiert wurden die Entwicklung und das 
Wachstum der vergangenen fünf Jahre anhand 
von 67 vordringlich wirtschaftlichen Indikatoren. 
Hierzu gehörten beispielsweise Wirtschafts-
wachstum, Insolvenzquote, Steuereinnahmen 
und private Investitionen aber auch soziale 
Faktoren, wie Einkommen, Arbeitslosenquote, 
Wohnungssituation und die demografische Ent-
wicklung. Hier zeigt Ilmenau eine hervorragende 
Verbesserung. 
Einen Anteil hieran tragen auch die seit 2018 
neu eingegliederten Ortsteile. Durch die Vielzahl 
der bestehenden Kindertagesstätten ist z. B. 
eine sehr gute Kinderbetreuung als Vorausset-
zung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
vorhanden. Dennoch geht der Ausbau weiter. So 
konnte im September vergangenen Jahres der 
Erweiterungsbau der Kita „Purzelbaum“ Möhren-
bach eröffnet werden, der in diesem Mai mit dem 
Sonderpreis des Bundeswettbewerbs „Holzbau 
Plus“ des Jahres 2020 für die Nutzung vielfälti-
ger nachwachsender Rohstoffe in ökologischer 
Vollholz-Bauweise prämiert wurde. Als weiteres, 
großes Projekt folgt der Neubau der Kinderta-
gesstätte im Ortsteil Stadt Gehren. 
Bereits im Mai vergangenen Jahres wurde Ilme-
nau zudem mit Platz 2 der familienfreundlichs-
ten Mittelstädte in Deutschland ausgezeichnet.  
Unsere Stadt schneidet dabei in den Bereichen 

Ilmenau ist bundesweit erstklassig in seiner Stadtentwicklung

Auszeichnungen für die dynamische Stadtentwicklung und für die Schwimmhalle belegen 
beste Positionierungen für die Zukunft

Ilmenau verzeichnet eine äußerst positive Entwicklung. Verschiedene Projekte wurden mit Sonderpreisen ausgezeichnet.
Foto:    A. Hartmann
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Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, Verkehrsinfra-
struktur und öffentlicher Nahverkehr sowie im Vorhandensein von 
bezahlbarem Wohnraum besonders gut ab.
Auch wurden weitere verschiedene Infrastrukturprojekte fortge-
führt, wie beispielsweise der Ausbau des Sport- und Freizeitzen-
trums Langewiesen, dessen Funktionsriegel seit Mitte 2020 zu 
Verfügung steht. Im Jahr 2018 wurde mit der Erschließung des 
neuen Wohnbaugebietes „Am Friedhof West“ entlang der Erfurter 
Straße begonnen, dass auf ca. 12,8 ha Fläche insgesamt etwa 
105 Grundstücke für Eigenheime für Familien, Reihenhäuser und 
Grundstücke für soziale Einrichtungen ausgewiesen hat. Gegen-
wärtig laufen die Arbeiten zur inneren Erschließung.
Ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität in der 
Stadt ist ebenso die Teilnahme am Labelingverfahren „StadtGrün 
naturnah“, das durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesumweltministeriums gefördert wird. Dies ist ein Prä-
dikat für Städte und Gemeinden, die ihre Grünflächen auf öko-
logische Weise gestalten, damit die  biologische  Vielfalt  stärken  
und  so  ein  attraktiveres,  naturnahes  Lebensumfeld  für  ihre  
Bürgerinnen  und  Bürger  schaffen.  

Sonderpreis Holzbau 2021 für die Schwimmhalle 

Das jüngste Beispiel für den innovativen Kurs in der Stadtentwick-
lung bildet seit Oktober letzten Jahres der moderne Schwimm-
hallenneubau im Stadtzentrum. Aufgrund der nachhaltigen Bau-
weise wird er in diesem Jahr mit dem „Sonderpreis Holzbau“ des 
Staatspreises der Stiftung Baukultur Thüringen und des Thüringer 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft ausgezeichnet. 
Wie die Jury am 10. September bekanntgab, würdigt sie mit der 
Verleihung die ingenieurtechische Leistung bei der Umsetzung 
des Tragwerkskonzepts der Dachkonstruktion. Für die Fassade 
wurde eine raumhohe Verglasung gewählt, die dem Nutzer neben 
dem sportlichen auch ein ästhetisches Erlebnis und einen wun-
derbaren Panoramablick in die Natur bietet. 
Neben den holzbautechnischen Aspekten ist die durchdachte 
Standortwahl bei der Schließung einer alten Baulücke im Stadt-
bild hervorzuheben. Durch die Nutzung der ehemaligen Baugrube 
konnte zudem der Erdbau kostenoptimierend reduziert werden.
Oberbürgermeister Dr. Daniel Schultheiß lobte den Nachhaltig-
keitsansatz des gesamten Konzeptes: „Durch die Verwendung 
nachhaltiger Baustoffe, wie einem enormen Anteil an Holz, und 
die energetische Kopplung mit der benachbarten Eishalle steht 
der Bau als Beleg für einen erfolgreichen, Ressourcen- und Kli-
ma-bewussten Ansatz in der Stadtquartiersentwicklung“.
Das moderne Gebäude wurde seitens der eingesetzten Mate-
rialien sowie der technischen Anlagen nachhaltig und vor allem 
klimaschutzorientiert konzipiert. Die große Lamellendecke der 
geschwungenen Dachkonstruktion besteht nahezu vollständig 
aus Holz. Eine Besonderheit: in ihr sorgen konsequent 50.000 
Holzschrauben für Stabilität. Die neue Halle ist zudem mit der an-
grenzenden Eishalle energetisch gekoppelt für einen verbrauchs-

ärmeren Betrieb.  Die Abwärme der Kühlaggregate wird für die 
Warmwasserbereitung und das Beheizen der Schwimmbecken 
genutzt. Die modernen Filter mit den zusätzlichen UV-Licht-An-
lagen töten den größten Teil der Keime ab und bedingen, dass 
deutlich weniger Chlor zur Desinfektion der insgesamt 1.200 Ku-
bikmeter Wasser benötigt  wird  als  in  der  alten  Schwimmhalle 
am Stollen. 
Die Würdigung der Umsetzung kommunaler Bauaufgaben mit 
Holz soll Motivation für öffentliche und private Thüringer Bauvor-
haben sein, den nachhaltigen, regional verfügbaren Baustoff Holz 
verstärkt im Bauwesen zu verwenden und damit einen sichtbaren 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Mit dem Sonderpreis werden neben der Stadt Ilmenau insbeson-
dere 
Ingenieurbüro Möller + Meyer Gotha GmbH, Gotha, studio gollwit-
zer architekten gmbh, München, RUGE+MESSERSCHMIDT Ar-
chitektur und Projektsteuerung GbR, Ilmenau, T R A B E R T + P A 
R T N E R Ingenieurbüro für Statik + Konstruktion, Geisa, STRAB 
Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH, Hermsdorf, Projektsteuerung 
Erfurt & Partner GmbH - Architekten & Stadtplaner, Erfurt geehrt.

Der Sonderpreis „Holzbau“ würdigt die ingenieurtechische Leistung zur Umsetzung des Tragwerkskonzepts der Dachkonstruktion. Fotos:    R. Henneberger

Fotos: K. Perlak

Fotos: R. Henneberger
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Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 haben fast 
400 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für einen 
reibungslosen Ablauf der Wahl und eine sorgfältige und ord-
nungsgemäße Stimmenauszählung in den Wahllokalen der 
Stadt Ilmenau gesorgt.

Die Beachtung und Einhaltung der Infektionsschutzmaßnah-
men während dieser Wahl unter Pandemiebedingungen mach-
ten den Wahltag zu einer ganz besonderen Herausforderung.

Ein herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer!

Neue Auszubildene der Stadtverwaltung Ilmenau
Seit dem 1. September 2021 haben vier Auszubildende ihre beruf-
liche Ausbildung in verschiedenen Fachbereichen der Stadtver-
watlung Ilmenau begonnen.

Zum Startschuss in den neuen Lebensabschnitt wurden sie von 
Oberbürgermeister Dr. Daniel Schultheiß offiziell im Ratssaal 
begrüßt. Er freut sich auf die künftigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter: „Für uns als Stadtverwaltung ist es sehr wichtig, Nach-
wuchskräfte selbst auszubilden, sie zu fördern und ihnen damit 
einen Einstieg ins Berufsleben zu bieten. Gerade jetzt, während 
die Privatwirtschaft Beeinträchtigungen durch die Corona-Pan-
demie erfährt, möchten wir Verantwortung für die Zukunftschan-
cen junger Menschen übernehmen. Gleichzeitig profitieren wir 
enorm von ihren frischen Ideen und Talenten.“

Für den Bereich Verwaltungsfachangestellte wurden zwei Stellen 
und je eine Stelle als Kauffrau für Büromanagement und Ver-
anstaltungskauffrau besetzt. Die Ausbildungsdauer beträgt bei 
allen Ausbildungsberufen drei Jahre.

Seine Ausbildung erfolgreich beendet hat ein Fachangestellter 
für Bäderbetriebe, der in ein Arbeitsverhältnis übernommen wur-
de.

Information zum Gemeindlichen Entwicklungskonzept der Ortsteile Frauenwald, Manebach 
und Stützerbach

145 Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer, 1.369 
Einzelhinweise mit viel Lob, Kritik und Ideen - so die 
Bilanz der Bürgerumfrage zur Wohn- und Lebenssitu-
ation in den drei Ortsteilen Frauenwald - Manebach - 
Stützerbach

Für den waldreichen Süden Ilmenaus wird aktuell ein 
Dorfentwicklungskonzept erarbeitet. Das Konzept wird aber 
nicht nur für die Region, sondern vor allem mit ihr entwi-
ckelt. Ein erster Schritt war eine Bürgerumfrage im Juli die-
ses Jahres, zu welchem nun die Ergebnisse vorliegen. Noch 
im September waren die Einwohnerinnen und Einwohner zu 
Ortsteilspaziergängen, Fotosafaris und einer Zukunftswerk-
statt eingeladen.

Oberbürgermeister Dr. Schultheiß und die Ortsteilbürgermeis-
ter von Frauenwald, Manebach und Stützerbach danken für die 
zahlreich eingebrachten Gedanken, Hinweise und Ideen im Rah-
men der Bürgerumfrage sowie die Unterstützungsangebote und 
Interessensbekundungen vieler Umfrageteilnehmerinnen und 
-teilnehmer, auch weiter aktiv an der Dorfentwicklung mitzuwir-
ken. Mit den Umfrageergebnissen sei eine wertvolle Grundlage 
für die Dorfentwicklungskonzeption und deren Umsetzung in den 
drei waldreichen und touristischen Ortsteilen des Ilmenauer Sü-
dens geschaffen worden.

Die knapp 1.400 Einzelhinweise wurden zwischenzeitlich durch 
das begleitende Planungsbüro zusammengefasst, ausgewertet 
und nach vier groben Themenfeldern sortiert. An diesen wertvol-
len Fundus von Ideen und Menschen knüpfen die beauftragten 
Planerinnen und Planer der Bürogemeinschaft StadtStrategen 

aus Weimar ihre weitere Arbeit an. Zahlreiche Erfahrungen brin-
gen sie hierfür aus dem bereits seit mehreren Jahren laufenden 
Dorfentwicklungsprozess in Stützerbach und anderen Orten mit.

Tenor der Umfrage ist: Unsere Einwohnerinnen und Einwohner 
fühlen sich in der Region und ihren Ortsteilen wohl und schätzen 
die Lage im Thüringer Wald und die Nähe zur Kernstadt Ilmenau. 
Am häufigsten wurden die Natur und Landschaft mit ihrem hohen 
Erholungswert, die saubere Luft, die schönen Ortsbilder sowie 
die zahlreichen Wanderwege in Ilmenau und der Region als po-
sitiv hervorgehoben.

Dennoch können die Einzelmeinungen der Teilnehmenden teils 
gegensätzlicher kaum sein. Während die einen die ungemäh-
ten Bienenwiesen begrüßen, ist für die anderen die selbige ein 
Missstand. Loben einzelne die konsequenten Geschwindigkeits-
beschränkungen innerorts, ist für andere der Mehrwert nicht er-
sichtlich oder werden die neuen Vorfahrtsregeln gar als gefähr-
lich betrachtet. Während die Leistung der Bauhofmitarbeiter von 
mehreren Teilnehmenden sehr wertgeschätzt wird, bemängeln 
andere zeitgleich ungepflegte öffentliche Flächen oder im Winter 
nicht rechtzeitig vom Schnee beräumte Straßen.

Diese vielfältigen und gegensätzlichen Hinweise, Kritiken und 
Ideen sind ein Indikator für die Vielfältigkeit der Menschen selbst, 
die an der Umfrage teilgenommen haben, so Ulla Schauber, fe-
derführende Bearbeiterin der Umfrage und des Gemeindlichen 
Entwicklungskonzeptes (GEK) für die Region. Die Ergebnisse 
spiegelten dennoch ein gutes Meinungsbild über die Stärken, 
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Schwächen und „Herzensangelegenheiten“ der Einwohnerinnen 
und Einwohner der Region wider.

So gibt es zahlreiche Themen, die allen Beteiligten gleicherma-
ßen am Herzen liegen, sowohl im Positiven als auch im Nega-
tiven. Es wird beispielsweise das fehlende Nahversorgungsan-
gebot in den drei Ortsteilen (mit Ausnahme des von allen hoch 
gelobten Ilm-Marktes in Manebach), das „Kneipensterben“ oder 
das Fehlen einer Stadtbuslinie bzw. die zu geringe Taktfrequenz 
des öffentlichen Nahverkehrs bemängelt. Letzteres verhindere 
insbesondere für die arbeitende Bevölkerung ein Umstieg vom 
Auto auf den klimafreundlichen ÖPNV, so die Meinung einzelner 
Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer. Mehrheitlich wird auch 
in allen Ortsteilen ein zu geringes Sport- und Freizeitangebot für 
Kinder und Jugendliche bedauert und die vielerorts durch Forst-
arbeiten beschädigten Wanderwege.

Wenngleich die Kommune auf einige der genannten Punkte kei-
ne oder kaum direkten Einfluss hat, sind alle genannten Antwor-
ten wichtig und fließen nicht nur in das Dorfentwicklungskonzept, 
sondern auch in die laufende Arbeit der Verwaltung ein. Sehr 
erfreulich ist, dass es bereits für einzelne der genannten Punk-
te von städtischer aber auch privater Seite Lösungsansätze gibt 
und die Umsetzung erster Maßnahmen bevorsteht. So ist bei-
spielsweise in Manebach der Bau eines Spielplatzes im Ham-
merweg und eines kleinen Fitnessparcours in der Schmücker 
Straße in Vorbereitung oder wird an dem Ausbau eines Cafés im 
Ortszentrum gearbeitet. In Stützerbach hat im August ein kleiner 
Kiosk eröffnet, der in Kürze auch eine Poststelle aufnehmen will. 
Auch die Eröffnung eines Regional- und Bioladens im ehemali-
gen Nahkauf im Luftkurort ist konkret in Planung. In Frauenwald 
steht der Ausbau des Spielplatzes für Kleinkinder bevor. Dies 
sind nur einzelne Beispiele.

Ziel des laufenden Dorfentwicklungsprozesses ist es, im Dialog 
zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung Informationen zu 
bündeln, gemeinsame Ziele, Projektideen und Vorhaben der zu-
künftigen Dorf- und Regionalentwicklung zu erarbeiten, mitein-
ander zu diskutieren, aufeinander abzustimmen und mit Priori-
täten zu belegen.

Die Bürgerumfrage war der erste Schritt auf diesem Weg. Mit den 
Ortsteilspaziergängen und Fotosafaris in Manebach und Frauen-
wald sowie der gemeinsamen Zukunftswerkstatt wurden (nach 
Redaktionsschluss) weitere Meilensteine gesetzt. Hier waren 
auch die Jugendlichen gefragt, ihre Meinung und Blicke auf die 
Ortsteile zu präsentieren.

In Manebach kamen am 9. September Bürgerinnen und Bürger 
auf dem Ortsteilspaziergang intensiv mit Ortsteilbürgermeister 
Stefan Schmidt als auch untereinander ins Gespräch. Helena 

Kraus (18 Jahre) präsentierte allen Anwesenden anhand ausge-
wählter Fotos ihren Blick auf Manebach aus interessanten Pers-
pektiven. Eingefangen hat sie unter anderem liebevolle Details, 
die Manebach aus ihrer Sicht prägen.

Wer nicht die Möglichkeit hatte, an der Bürgerumfrage, den Orts-
teilspaziergängen oder der Zukunftswerkstatt am 24./25. Sep-
tember 2021 teilzunehmen, kann laufende Informationen zum 
Dorfentwicklungsprozess sowie die Ergebnisse der Bürgerum-
frage auf der Internetseite der Stadt Ilmenau unter www.ilmenau.
de/gek einsehen.

Im Rahmen des Ortsteilspaziergangs wurden einzelne Orte, die mehr-
fach in der Bürgerumfrage erwähnt wurden, besucht. So beispielsweise 
der für Fußgänger sehr unbefriedigend gelöste Bahnübergang am nörd-
lichen Ortseingang. Im Anschluss an den Rundgang waren die Anwe-
senden eingeladen, ihre persönlichen „Hin- und Weggucker“ im Ort mit 
Punkten zu markieren. Das Ergebnis zeigt ein klares Bild, auf welche 
Orte im Dorfentwicklungskonzept besonders eingegangen werden muss 
und welche Plätze, Wanderwege und Stellen im Ort besonders beliebt 
sind, wo sich die Menschen wohlfühlen.  
Foto: Stadt Strategen. Bürogemeinschaft für integrative Stadtentwick-
lung

Nachruf
Am 10. September 2021 verstarb im Alter von 84 Jahren

Herr Dr. Klaus Hanella
Von 2004 bis 2018 hat sich Herr Dr. Hanella als Stadtrat der Stadt Ilmenau engagiert für das Wachsen und Wohl unserer Stadt 

eingesetzt. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat war Dr. Klaus Hanella in verschiedenen Funktionen, unter anderem als 
stellvertretender Stadtratsvorsitzender, tätig.

Mit Herrn Dr. Klaus Hanella verliert die Stadt Ilmenau einen Bürger, der das politische Leben mitgeprägt und sich stets für die 
Stadt Ilmenau eingesetzt hat.

Die Stadt Ilmenau wird ihm stets ein würdiges Andenken bewahren.

 Dr. Daniel Schultheiß  Stadtrat 
 Oberbürgermeister der Stadt Ilmenau
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Ilmenaus neu eingerichteter öffentlicher Verkehrsübungsplatz bereits sehr beliebt

Auf dem neuen Übungsplatz tummeln sich täglich radfahrbegeisterte Kinder.

Der neu eingerichtete Kinder- und Jugendverkehrsübungsplatz 
auf dem nördlichen Parkplatzareal an der Oberpörlitzer Straße 
ist seit August in Benutzung und bereits überaus beliebt bei klei-
neren wie größeren Kindern. Sie besuchen ihn meist mit ihren 
Eltern. Die Freude beim Fahren und Ausprobieren ist ihnen dabei 
deutlich anzusehen.

Neben der Nutzung durch Schulen im Rahmen der Verkehrser-
ziehung ist er gleichsam für die völlig freie Verwendung durch 
Kinder und Jugendliche in deren Freizeit vorgesehen, also öf-
fentlich zugänglich. Damit ist ein weiterer Platz vorhanden, auf 
dem die jüngsten Verkehrsteilnehmer das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr üben können, um sich dort künftig sicherer be-
wegen zu können.

Die Stadt Ilmenau sieht den Platz als weitere nützliche Ergän-
zung zu den bestehenden Angeboten der Verkehrswacht sowie 
der Schulen, die diesen ebenfalls für die Verkehrserziehung ver-
wenden können.

Oberbürgermeister Dr. Daniel Schultheiß sieht in dem neu ange-
legten Platz einen wichtigen Mehrwert für Kinder- und Jugend-
liche in der Stadt: „Familienfreundlichkeit bedeutet, Kindern und 
Eltern immer wieder Angebote bereitzustellen, die ihr Leben ver-
bessern. Dieser neue, frei zugängliche Platz bietet die Möglich-
keit, in einer sicheren Umgebung die Verkehrsregeln zu lernen 
und zu üben.“

Die Anregung zur Einrichtung eines der Allgemeinheit frei zu-
gänglichen Kinder- und Jugendverkehrsübungsplatzes erfolgte 
im Oktober 2020 im Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsaus-

schuss durch den damaligen Fahrradbeauftragten der Stadt 
Ilmenau, Herrn Alexander Grube, in Zusammenarbeit mit der 
Freien Reformschule „Franz von Assisi“. Ein nahegelegener 
Übungsplatz würde die Wege verkürzen und damit den organi-
satorischen Aufwand für den Verkehrsunterricht im Schulbetrieb 
verringern, aber auch flexible Übungsmöglichkeiten in der Frei-
zeit schaffen.

Der Vorschlag fand sowohl im Wirtschafts-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss und der Stadtverwaltung breite Zustimmung. Es 
wurde ein Planungsbüro mit der Entwurfsplanung beauftragt. Im 
Februar 2021 konnte die mit der Verkehrswacht, dem ADFC und 
dem Fahrradbeauftragten inhaltlich abgestimmte Planung vorge-
legt werden.

Bei der Planung wurde besonders Wert daraufgelegt, dass ne-
ben der Nutzung als Kinder- und Jugendverkehrsübungsplatz ein 
Teil der Fläche auch weiterhin künftig als Parkplatz genutzt wer-
den kann. So wurde die Fläche zweigeteilt. Um die Sicherheit auf 
dem Platz zu gewährleisten, trennen Betonabsperrelemente den 
Zufahrts- und Parkbereich von der Übungsfläche, um den Kin-
der- und Jugendverkehr vom Fahrzeugverkehr abzuschirmen.

Die Einrichtung des Platzes ließ sich unkompliziert und ebenso 
kostengünstig realisieren. So konnten die mit der Einrichtung des 
Platzes verbundenen Markierungsarbeiten im Rahmen der tur-
nusmäßigen Arbeiten für Fahrbahnmarkierungen auf öffentlichen 
Straßen im Stadtgebiet vorgenommen werden. Sie mussten da-
her nicht gesondert in Auftrag gegeben werden.

Information

Sitzungstermin  
des Ortsteilrates Langewiesen
Die nächste Sitzung des Ortsteilrates Langewiesen findet 
am Montag, dem 11. Oktober 2021, ab 18:30 Uhr im Rats-
saal des Rathauses Langewiesen statt. Die Tagesordnung wird 
ortsüblich über den örtlichen Aushang bekannt gegeben.

Information

Termin der 23. Stadtratssitzung
Die 23. Sitzung des Stadtrates Ilmenau findet am Donners-
tag, dem 14. Oktober 2021, um 16:00 Uhr im Raum Parkcafé 
der Festhalle, Naumannstraße 22, statt.
Die Tagesordnung wird ortsüblich über den Aushang am 
Rathaus und im Ratsinformationssystem (RIS), unter  
https://ilmenau.ris-portal.de/ bekannt gegeben.
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Beschlüsse der 20. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 2. September 2021
Besetzung der Stelle Leiterin bzw. Leiter Festhalle Ilmenau
Beschluss-Nr.: 015/20/21/HFA

Besetzung der Stelle Prüfingenieurin bzw. Prüfingenieur Un-
tere Bauaufsichtsbehörde
Beschluss-Nr.: 016/20/21/HFA

Besetzung der Stelle Leiterin bzw. Leiter Bau- und Betriebs-
hof
Beschluss-Nr.: 017/20/21/HFA

Beschlüsse der 25. Sitzung des Kultur- und Sportausschusses am 21. Juli 2021
Belegungskonzeption der Festhalle Ilmenau 2021-2024
Beschluss-Nr.: 001/25/21/KUS

Der Kultur- und Sportausschuss des Stadtrates beschließt die 
Belegungskonzeption für die Festhalle Ilmenau für den Zeitraum 

2021 bis 2024 vorbehaltlich der Beschlussfassungen des Stadt-
rates über die Entgeltordnung der Festhalle Ilmenau und die Be-
nutzungsordnung für die Festhalle Ilmenau.

Beschlüsse durch Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters
Stadt Ilmenau, Schwimmhalle - Verbreiterung 
Geh - und Radweg
Beschluss-Nr.: 002/09/21/OB

Der Oberbürgermeister der Stadt Ilmenau hat gem. § 30 
ThürKO entschieden:

Auf Grundlage der VOB soll der Zuschlag beim o.g. Vorhaben 
der Firma Schramm Tiefbau GmbH, In den Langen Lehden 
12, 98693 Ilmenau für das Angebot mit der geprüften Endsum-
me von 77.743,07 € Brutto erteilt werden. Das Unternehmen hat 
das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das Angebot ist voll-
ständig und lässt eine wirtschaftlich und technisch einwandfreie 
Ausführung erwarten.

Denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung der Fest-
halle - Los 43.2 Dacharbeiten
Beschluss-Nr.: 003/10/21/OB

Der Oberbürgermeister der Stadt Ilmenau hat gem. § 30 
ThürKO entschieden:

Auf Grundlage der VOB soll der Zuschlag beim o.g. Vorhaben 
der Firma Dachdeckermeister Mathias Hädrich GbR, Am 
Feldschlößchen 6, 99439 Am Ettersberg / OT Buttelstedt 
für das Angebot mit der geprüften Endsumme von 143.382,65 € 
Brutto erteilt werden. Das Unternehmen hat das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben. Das Angebot ist vollständig und lässt eine 
wirtschaftlich und technisch einwandfreie Ausführung erwarten.

Beschlüsse der 22. Sitzung des Stadtrates Ilmenau am 16.09.2021
Beschluss der Niederschrift der 21. Sitzung des Stadtrates 
am 15.07.2021
Beschluss-Nr.: 326/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt die Niederschrift der 21. Stadt-
ratssitzung am 15.07.2021.

Benutzungsordnung der Festhalle Ilmenau
Beschluss-Nr.: 327/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt die Benutzungsordnung der Festhalle 
Ilmenau.

Entgeltordnung für die Benutzung der Festhalle Ilmenau 
und Flächen und Anlagen im Außenbereich
Beschluss-Nr.: 328/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt die Entgeltordnung für die Benutzung der 
Festhalle Ilmenau und Flächen und Anlagen im Außenbereich.

Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Ilmenau über die 
Benutzung der Festhalle Ilmenau
Beschluss-Nr.: 329/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt lt. beiliegendem Satzungstext 
die Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Ilmenau über die 
Benutzung der Festhalle Ilmenau.

Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Ilmenau über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Festhalle Il-
menau
Beschluss-Nr.: 330/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt lt. beiliegendem Satzungstext 
die Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Ilmenau über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Festhalle Ilmenau.

Überplanmäßige Ausgaben bei Haushaltsstelle 
61501.951100.303 - Fischerhütte, Planungs- und Erschlie-
ßungsleistungen
Beschluss-Nr.: 331/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung überplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:
bei Haushaltsstelle   61501.951100.303
Fischerhütte, Planungs- und  
Erschließungsleistungen   + 420.000,00 €

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstelle   91000.310000.999
Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage   + 420.000,00 €

Überplanmäßige Ausgaben bei Haushaltsstelle 
63000.951200.204 - Oehrenstöcker Landstraße, Ausbaumaß-
nahme
Beschluss-Nr.: 332/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung überplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:
bei Haushaltsstelle   63000.951200.204
Oehrenstöcker Landstraße, Ausbaumaßnahme   + 70.000,00 €

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstelle   91000.310000.999
Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage   + 70.000,00 €
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Überplanmäßige Ausgaben bei Haushaltsstelle 
59000.955150.801 - Doktor-Wald-Weg, Anlegen Wander- und 
Erlebnispfad
Beschluss-Nr.: 333/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung überplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   59000.955150.801
Doktor-Wald-Weg,
Anlegen Wander- und Erlebnispfad   + 59.750,10 €

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstelle   59000.361000.801
Doktor-Wald-Weg, Zuweisung des Landes   + 59.750,10 €

Überplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
67500.634600.999 Vergütungen an Unternehmen für Leistun-
gen Straßenwinterdienst
Beschluss-Nr.: 334/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung überplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle 67500.634600.999
Vergütungen an Unternehmen
für Leistungen Straßenwinterdienst   + 50.000,00 €

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstellen 91000.310000.999
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   + 50.000,00 €
Zuführung vom VWH 91000.300000.999
   - 50.000,00 €
Zuführung zum VMH 91000.860000.999
   - 50.000,00 €

Überplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
67500.510100.999 Winterdienstmaterial, Straßenreinigung/ 
Winterdienst
Beschluss-Nr.: 335/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung überplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   67500.510100.999
Winterdienstmaterial,  
Straßenreinigung/Winterdienst   + 30.000,00 €

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstellen   91000.310000.999
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   + 30.000,00 €
Zuführung vom VWH  91000.300000.999
   -30.000,00 €
Zuführung zum VMH  91000.860000.999
   -30.000,00 €

Überplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
85500.634000.999 Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, 
Aufforstung u.ä., Leistungsvergütung an Unternehmen
Beschluss-Nr.: 336/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung überplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle 85500.634000.999
Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, Aufforstung u.ä.
Leistungsvergütung an Unternehmen   +130.000,00 €

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstelle 90000.061002.999
Mehrbelastungsausgleich   +130.000,00 €

Außerplanmäßige Ausgaben bei Haushaltsstelle 
14000.634000.999 - Leistungsvergütung an Unternehmen
Beschluss-Nr.: 337/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung außerplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   14000.634000.999
Leistungsvergütung an Unternehmen   + 10.000,00 €

Die oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstellen   91000.310000.999
Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage   + 10.000,00 €
Zuführung vom VWH  91000.300000.999
   - 10.000,00 €
Zuführung zum VMH  91000.860000.999
   - 10.000,00 €

Außerplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
59000.955150.803 Naturkunstblicke am Panoramaweg Frau-
enwald, Anlegen Wander- und Erlebnispfad
Beschluss-Nr.: 338/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung außerplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   59000.955150.803
Naturkunstblicke am Panoramaweg Frauenwald,
Anlegen Wander- und Erlebnispfad   + 36.500,00 €

Die oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstellen   59000.361000.803
Zuweisung vom Land   + 32.850,00 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 91000.310000.999
  + 3.650,00 €

Außerplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
59000.955150.812 Luft-Natur-Kneipp-Kultur, Anlegen Wan-
der- und Erlebnispfad
Beschluss-Nr.: 339/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung außerplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   59000.955150.812
Luft-Natur-Kneipp-Kultur,
Anlegen Wander- und Erlebnispfad   + 62.440,00 €

Die oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstelle   59000.361000.812
Zuweisung vom Land   + 59.196,00 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 91000.310000.999
   + 3.244,00 €
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Außerplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
59000.955200.012 - Naturparktor Thüringer Wald
Beschluss-Nr.: 340/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung außerplanmäßiger 
Ausgabengemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   59000.955200.012
Naturparktor Thüringer Wald   + 21.000,00 €

Die oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Mehreinnahmen abgedeckt:

bei Haushaltsstelle   59000.361000.012
Zuweisung vom Land
Naturparktor Thüringer Wald   + 21.000,00 €

Außerplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
58000.962200.730 Planung Vorprojektphase Schlosspark 
Gehren, Grün- und Außenanlagen-Erweiterung, Erneuerung
Beschluss-Nr.: 341/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung außerplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle 58000.962200.730
Planung Vorprojektphase Schlosspark Gehren,
Grün- und Außenanlagen-Erweiterung,  
Erneuerung   +86.540,00 €

Die oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Einsparungen bei den Ausgaben abgedeckt:

bei Haushaltsstelle 46010.961202.730
Spielplatz Gehren, Erwerb und Installation
neuer Spielgeräte   -86.540,00 €

Außerplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 
75000.963302.720 - Friedhof Oehrenstock, Ausbau und Sa-
nierung der Friedhofswege
Beschluss-Nr.: 342/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Leistung außerplanmäßiger 
Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

bei Haushaltsstelle   75000.963302.720
Friedhof Oehrenstock, Ausbau und Sanierung
der Friedhofswege   +12.000,00 €

Die oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgaben werden 
durch folgende Einsparungen bei den Ausgaben abgedeckt:

bei Haushaltsstelle   75000.958200.720
Schaffung Wasseranschluss, Sonstiger Tiefbau   -12.000,00 €

Namentliche Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates (2. 
Änderung)
Beschluss-Nr.: 343/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderung der namentlichen Beset-
zung der Ausschüsse des Stadtrates Ilmenau. Die Ausschuss-
mitglieder können bei Verhinderung durch Fraktionskolleginnen 
und Fraktionskollegen vertreten werden.

Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Beate Misch Bürgermeisterin/i. V. OB
Matthias Wetzel Fraktion CDU/FDP
Thomas Kahl Fraktion CDU/FDP

Horst Brandt Fraktion PBW/SPD/ID
Christian Hansch Fraktion AfD
Sabine Krannich Fraktion Die LINKE
Dr. Wolfgang Schilling Fraktion FWG
Madeleine Henfling Fraktion BüBüGrü
Bernd Rocktäschel Fraktion PBW/SPD/ID

Sozial- und Gleichstellungsausschuss
Eckhard Bauerschmidt Beigeordneter/i. V. OB
Dr. Stefan Mohr Fraktion CDU/FDP
Dr. Benno Kaufhold Fraktion CDU/FDP
Sebastian Möbes Fraktion PBW/SPD/ID
Frank König Fraktion AfD
Karl-Heinz Mitzschke Fraktion Die LINKE
Bernd Frankenberger Fraktion FWG
Jessica Pohl Fraktion BüBüGrü
Dr. Hans-Jochen Dietz Fraktion PBW/SPD/ID

Berufung sachkundiger Bürger in den Sozial- und Gleich-
stellungsausschuss (1. Änderung)
Beschluss-Nr.: 344/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt die Berufung von Herrn Markus 
Wagner, Fraktion PBW/SPD/ID als sachkundigen Bürger in den 
Sozial- und Gleichstellungsausschuss.

Berufung sachkundige Bürgerin in den Sozial- und Gleich-
stellungsausschuss (2. Änderung)
Beschluss-Nr.: 345/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt die Berufung von Frau Antje Stö-
cker, Fraktion AfD als sachkundige Bürgerin in den Sozial- und 
Gleichstellungsausschuss.

Berufung sachkundiger Bürger in den Wirtschafts-, Umwelt- 
und Verkehrsausschuss (3. Änderung)
Beschluss-Nr.: 346/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt die Berufung von Herrn Peter 
Schütz, Fraktion PBW-SPD-ID als sachkundigen Bürger in den 
Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Legislaturperiode 2019 - 2024 Besetzung des Aufsichtsrates 
der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH 
2. Änderung
Beschluss-Nr.: 347/22/21/SR

Der Stadtrat Ilmenau beschließt, das stimmberechtigte Mitglied 
Frau Tina Vogler, Fraktion PBW/SPD/ID, aus dem Aufsichtsrat 
der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH für die 
Legislaturperiode 2019 - 2024 zu entlassen und an deren Stelle 
Herrn Rolf Macholdt, Fraktion PBW/SPD/ID zu benennen.

Aufhebung der Satzung über die Verwendung der Wappen 
und Flaggen der Gemeinde Wolfsberg und ihrer Ortschaften 
(Wappensatzung)
Beschluss-Nr.: 348/22/21/SR

Der Stadtrat beschließt die Aufhebungssatzung der Satzung 
über die Verwendung der Wappen und Flaggen der Gemeinde 
Wolfsberg und ihrer Ortschaften (Wappensatzung) in der als An-
lage beigefügten Form.

Aufhebung der Satzung über die Verwendung des Langewie-
sener Stadtwappens
Beschluss-Nr.: 349/22/21/SR
Der Stadtrat beschließt die Aufhebungssatzung der Satzung 
über die Verwendung des Langewiesener Stadtwappens in der 
als Anlage beigefügten Form.
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Benutzungsordnung für die Festhalle Ilmenau vom 1. Oktober 2021
Aufgrund des § 2 Absatz 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch das Sechste Gesetz zur Änderung der Thü-
ringer Kommunalordnung vom 23. März 2021 (GVBl. S. 113) hat 
der Stadtrat der Stadt Ilmenau in seiner Sitzung am 16.09.2021 
folgende Benutzungsordnung der Festhalle Ilmenau beschlossen:

Präambel
Die Festhalle Ilmenau und der an sie angrenzende Park wurden 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtet und bilden ein 
Denkmalensemble. Sie wurde in den 1930er Jahren errichtet und 
erlebte eine wechselvolle Geschichte und Nutzung. Sie etablier-
te sich als bedeutsames kulturelles Zentrum der Stadt Ilmenau 
und der angrenzenden Region. Mit der im Jahr 2020 begonne-
nen umfassenden Sanierung des Hauses und Parks wurden die 
baulichen und technischen Voraussetzungen geschaffen, um 
das gesamte Objekt als Kultur- und Kongresszentrum im ICE-
Gunstraum Erfurt selbst zu nutzen und einer Vielzahl kommerzi-
eller, privater und gemeinnütziger Akteure für eine Vielzahl von 
Veranstaltungsformaten zur Nutzung anbieten zu können.

Die jeweiligen Nutzungen durch Dritte werden in Einzelverträgen 
konkretisiert.

I. Teil - Allgemeines

§ 1
Grundsätzliches

(1) Die Festhalle Ilmenau ist eine öffentliche Einrichtung der 
Stadt Ilmenau. Sie dient zur Durchführung von gewerblichen, 
privaten, politischen und kulturellen Veranstaltungen. Ausge-
nommen davon sind solche Veranstaltungen, die geeignet 
sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland und des Freistaates Thüringen in 
Frage zu stellen oder strafbare Handlungen nach dem Straf-
gesetzbuch befürchten lassen.

(2) Die jeweilige Ausstattung und die baulichen Gegebenheiten 
der anmietbaren Räume bilden die Voraussetzung für die un-
terschiedlich zulässigen Nutzungsarten. Diese sind im II. Teil 
dieser Benutzungsordnung geregelt.

(3) Die in den abgenommenen Bestuhlungsplänen festgelegten 
Bestuhlungsvarianten sind zu nutzen. Die dort festgelegte 
Maximalanzahl an Besuchern ist einzuhalten. Die Bestuh-
lungspläne sind auf den Internetseiten der Stadt Ilmenau ein-
sehbar.

(4) Die Benutzung der Festhalle Ilmenau ist entgeltpflichtig. Nä-
heres regelt die Entgeltordnung der Festhalle Ilmenau. Die 
Ausgestaltung der Benutzung wird einzelvertraglich geregelt, 
ebenso etwaige Pachtverhältnisse.

(5) Die Nutzung der Festhalle Ilmenau setzt die Erfüllung sämtli-
cher Anforderungen grundsätzlicher Rechtsvorschriften zum 
Betrieb von Versammlungsstätten (zum Beispiel MVStättVO) 
voraus.

(6) Vertragspartner der Festhalle Ilmenau werden sowohl im Sin-
ne des Nutzungsvertrages als auch im Sinne dieser Benut-
zungsordnung als Veranstalter bezeichnet.

§ 2
Raum-, Flächen- und Medienangebot

(1) In der Festhalle Ilmenau befinden sich anmietbare Veranstal-
tungsräume und -flächen und für die Betreibung des Hauses 
notwendige Büros, Betriebsräume sowie im Rahmen von 
freien Kapazitäten an Dritte vermietbare Aufenthalts- und 
Lagerräume und vermietbare Veranstaltungs- und Medien-
technik. Zudem stehen mit den Terrassen, einer Tanzfläche, 
dem Musikpavillon und Teilen des Parks auch Flächen im Au-
ßenbereich zur Nutzung zur Verfügung.

Einzeln und in Kombination anmietbare Räume und Flächen 
sind:
· Parkcafé (vgl. § 9.1)
· Parksaal als großer oder in bis zu 3 Räume unterteilba-

rer Saal (vgl. § 9.2)
· Kleiner Saal (vgl. § 9.3)
· Großer Saal mit Bühne (vgl. § 9.4)
· Wandelhalle (vgl. § 9.5)
· Rang (vgl. § 9.6)
· Foyer (vgl. § 9.7)
· Balkonzimmer (vgl. § 9.8)
· Terrassen (vgl. § 9.9)
· Tanzfläche im Innenhof (vgl. § 9.10)
· Teilflächen des Stadtparks mit Pavillon (vgl. § 9.11)

(2) Nicht separat anmietbare, aber im Rahmen einer Veranstal-
tung nutzbare Räume sind:
· Künstlergarderoben
· Produktionsbüros
· Kassenhäuschen und -tresen
· Pausen- und Sanitärräume für Veranstaltungs-Personal
· Lagerflächen

(3) Im Außenbereich befinden sich Poller zur Versorgung mit 
Strom und Wasser sowie Anschlussstellen zur Entsorgung 
von Abwasser. Diese Versorgungspoller können im Rahmen 
der Benutzung der Festhalle Ilmenau als auch unabhängig 
davon genutzt werden.

§ 3
Ordnung und Sauberkeit

(1) Die Festhalle Ilmenau nebst den überlassenen Einrichtungs-
gegenständen und Inventarstücken sind von den Veran-
staltern pfleglich zu behandeln und nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses in ordnungsgemäßem Zustand zu ver-
lassen.

(2) Abfälle jeder Art dürfen nur in die dafür vorgesehenen Be-
hältnisse verbracht werden. Die ordnungsgemäße Entsor-
gung der anfallenden Abfälle obliegt dem Nutzer. Er hat diese 
unverzüglich nach Beendigung der Nutzung vorzunehmen.

(3) Das Rauchen ist im gesamten Gebäude der Festhalle Ilme-
nau untersagt und in den Außenbereichen nur auf den dafür 
jeweils ausgewiesenen Flächen gestattet.

§ 4
Hausrecht

Wenn nichts anderes bestimmt ist, übt die Stadt Ilmenau als Be-
treiberin das Hausrecht aus. Den Anweisungen der Hausleitung 
oder von ihr beauftragten Dritten ist Folge zu leisten. Im Rahmen 
der Vertragsgestaltung kann das Hausrecht auf den Veranstalter 
übertragen werden.

§ 5
Vergabe

(1) Die Vergabe von Terminen zur Nutzung erfolgt durch die 
Hausleitung unter Beachtung der Termine von Sitzungen des 
Stadtrates, seiner Ausschüsse und Beiräte, nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und der Belegungskonzeption 
der Festhalle.

(2) Nutzungsanfragen sollen spätestens drei Monate vor Ver-
tragsbeginn an die Festhalle Ilmenau gestellt werden.

(3) Veranstaltern, die gegen die Benutzungsordnung verstoßen 
haben, kann die weitere Benutzung versagt werden.

(4) Für die Überlassung der Festhalle Ilmenau bedarf es eines 
gesonderten schriftlichen Benutzungsvertrages.
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(5) Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf Überlassung 
und Nutzung der Festhalle Ilmenau. Erst mit Abschluss bzw. 
Bestand des schriftlichen und von beiden Seiten unterschrie-
benen Überlassungsvertrages entsteht ein Anspruch auf 
Nutzung.

(6) Die Veranstalter haben kein Mitspracherecht darüber, an 
wen und zu welchem Zwecke zum gleichen Zeitpunkt ande-
re Räume der Festhalle Ilmenau überlassen werden. Durch 
die Stadt Ilmenau wird kein Konkurrenzschutz gewährt. Sie 
bemüht sich, über miteinander konkurrierende Veranstaltun-
gen zu informieren. Die Veranstalter haben keinen Anspruch 
auf Minderung oder Erlass des vereinbarten Entgeltes, wenn 
insbesondere durch zeitgleich stattfindende Veranstaltungen 
nur gemeinsam nutzbare Räume oder Flächen (wie bei-
spielsweise Flure, Toiletten, Treppenhäuser usw.) von Dritten 
mitbenutzt werden.

§ 6
Sicherheit bei Veranstaltungen

(1) Die Veranstalter sind verpflichtet, für die Sicherheit der Gäste 
und die ordnungsgemäße Nutzung der Räume und Fläche zu 
sorgen. Die Veranstalter haben hierbei alle erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen zu treffen, die ordnungsbehördlichen 
Vorschriften zu beachten und die entsprechenden behördli-
chen Genehmigungen auf ihre Kosten einzuholen und unauf-
gefordert vorzulegen.

(2) Mit der Überlassung der Festhalle Ilmenau ist keine öffent-
lich-rechtliche Erlaubnis verbunden. Die Veranstalter haben 
auch sonstige gesetzliche Vorschriften eigenverantwortlich 
zu beachten.

(3) Gänge, Notausgänge, Notbeleuchtung, Feuerlöscheinrich-
tungen, Feuermelder und sonstige Zugangswege dürfen 
nicht verstellt oder verhängt werden. Ausgänge müssen wäh-
rend der Veranstaltung unverschlossen und jederzeit erreich-
bar sein. Hierfür können eigene Sicherheitskräfte eingesetzt 
oder Dritte beauftragt werden.

(4) Über Notwendigkeit, Anzahl und Art der Brand-, Sanitäts- und 
Sicherheitskräfte entscheidet ausschließlich die Hausleitung 
in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden. Die Kosten für 
ggf. zum Einsatz kommendes Personal oder zu ergreifende 
Maßnahmen tragen die Veranstalter.

§ 7
Einsatz unterwiesener Personen und Unternehmen

(1) Die Besorgung von Leistungen und/oder Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Festhalle Ilmenau er-
folgt ausschließlich über das Hauspersonal oder vom Haus 
unterwiesene Personen und/oder Unternehmen. Es steht den 
Veranstaltern frei, in eigenem Namen und Auftrag für die Be-
sorgung notwendiger Leistungen und/oder Dienstleistungen 
Dritte zu beauftragen, sofern sie über eine entsprechende 
Unterweisung verfügen. Garderobenpersonal wird vom Haus 
gestellt. Der Einlassdienst kann wahlweise selbst erbracht 
oder vom Haus gestellt werden.

(2) Regelmäßig, mindestens zweimal jährlich, finden Einwei-
sungen in das Objekt sowie im erforderlichen Maß in die 
Haustechnik, Veranstaltungstechnik, Brandschutzordnung 
und weitere Sicherheitsbestimmungen statt. Erfolgreich 
eingewiesene Personen und/oder Unternehmen erhalten 
anschließend eine für die Dauer von einem Jahr gültige Be-
scheinigung. Diese Bescheinigung berechtigt, Leistungen 
und Dienstleistungen in der Festhalle Ilmenau für diese oder 
im Auftrag durch die Veranstalter zu erbringen.

§ 8
Haftung

(1) Die Veranstalter haften für alle Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden, die von ihnen, ihren Angehörigen, ihrem 

Personal, Besuchern oder sonstigen Personen, die im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung stehen, an den ihnen 
zur Nutzung überlassenen Gegenständen oder sonstigem 
Eigentum der Stadt Ilmenau verursacht werden und tragen 
die Verantwortung in Bezug auf diese Gegenstände. Den 
Veranstaltern obliegt der Beweis dafür, dass ein schuldhaftes 
Verhalten nicht vorgelegen hat.

(2) Die Veranstalter selbst tragen die Verantwortung für den ord-
nungsgemäßen und störungsfreien Ablauf der Veranstaltung. 
Die Stadt Ilmenau haftet insbesondere nicht bei Versagen ir-
gendwelcher Einrichtungen, bei Betriebsstörungen und/oder 
Beeinträchtigungen aufgrund höherer Gewalt. Sie haftet auch 
nicht für Schäden, die durch den Ausfall von Benutzungszei-
ten entstehen.

(3) Die Stadt Ilmenau haftet nicht für von den Veranstaltern oder 
ihren Besuchern, Gästen oder sonstigen Personen der Ver-
anstaltung eingebrachte bzw. mitgebrachte Gegenstände, 
insbesondere nicht für deren Verlust. Davon ausgenommen 
ist entgeltpflichtig aufbewahrte Garderobe.

(4) Die Veranstalter sind verpflichtet, auf Verlangen den Ab-
schluss einer geeigneten Haftpflichtversicherung in ausrei-
chender Höhe nachzuweisen. Die Stadt Ilmenau kann die 
Hinterlegung einer Kaution verlangen.

(5) Die Veranstalter stellen die Stadt Ilmenau von allen Ansprü-
chen frei, die insbesondere ihnen selbst, ihren Beauftragten 
oder dritten Personen, insbesondere ihren Gästen bzw. Be-
suchern entstehen.

II. Teil - Nutzungsmöglichkeiten

§ 9
Veranstaltungsräume und -flächen

Nachfolgend werden die einzelnen zur Benutzung anmietbaren 
Veranstaltungsräume und -flächen sowie die in bzw. auf ihnen 
möglichen Nutzungsarten näher beschrieben.

§ 9.1
Parkcafé

Neben Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und von 
ihm legitimierter Gremien werden im Parkcafé aufgrund der dort 
fest installierten Audiotechnik und der baulich bedingten Höchst-
zahl an Besuchern Tagungen, Workshops, Kongresse, Vorträge, 
Prüfungen, Lehrveranstaltungen, Präsentationen sowie Aus-
stellungen, kleinere Börsen/Messen, Feiern oder Kleinkunst, 
gehobene kleinere Kultur-, Musik- und Tanzveranstaltungen so-
wie Lesungen stattfinden. Die hier verbaute 3-D-Soundanlage 
ermöglicht dazu besondere Akustikveranstaltungen, bei denen 
dieser 3-D-Sound eine zentrale Rolle spielt.

Im Parkcafé wird dazu eine Gastronomie-Andock-Station mit 
Strom- und Wasserversorgung sowie Anschlussmöglichkeit zur 
Abwasserbeseitigung vorgehalten.

§ 9.2
Parksaal

Auch im Parksaal finden Sitzungen des Stadtrates, seiner Aus-
schüsse und von ihm legitimierter Gremien aufgrund der dort 
fest installierten Audiotechnik und der baulich bedingten Höchst-
zahl an Besuchern, Tagungen, Workshops, Kongresse, Vorträge, 
Prüfungen, Lehrveranstaltungen, Präsentationen sowie Ausstel-
lungen, kleinere Börsen/Messen, Feiern oder Kleinkunst, geho-
bene kleinere Kultur-, Musik- und Tanzveranstaltungen sowie 
Lesungen statt.
Im Parksaal werden zwei Gastronomie-Andock-Stationen mit 
Strom- und Wasserversorgung sowie Anschlussmöglichkeit zur 
Abwasserbeseitigung vorgehalten.
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Der Parksaal kann durch mobile Trennwände in bis zu drei 
Räumlichkeiten abgetrennt werden, wobei der Parksaal Raum 2 
dann eine Durchgangsräumlichkeit ist.

§ 9.3
Kleiner Saal

Der kleine Saal wird für kleinere Zusammenkünfte, Sitzungen 
und/oder ergänzende Veranstaltungen von parallel im Großen 
Saal stattfindenden Großveranstaltungen genutzt. Eine Gastro-
nomie-Andock-Station ermöglicht die Versorgung der Gäste.

§ 9.4
Großer Saal mit Bühne

Der große Saal mit Bühne dient für mittlere und große Kultur- 
und Konferenz-/Tagungsveranstaltungen, für größere Messen 
sowie Tanzveranstaltungen, Shows, Bälle, Galas, Dinner-Veran-
staltungen und TV-Aufzeichnungen.
Über eine Gastronomie-Andock-Station sowie über die Nutzung 
mobiler Tresen ist eine Versorgung der Gäste möglich.

§ 9.5
Wandelhalle

Die Wandelhalle dient zum einen als Zugang zum Großen Saal, 
zum anderen zur Stell- und Aufenthaltsfläche für Pausen-Gast-
ronomie und Garderobe von Veranstaltungen in den Sälen und/
oder Rang, aber auch für eigenständige kleinere Kultur-Veran-
staltungen oder mittelgroße Empfänge. Mehrere Gastronomie-
Andock-Stationen ermöglichen die Versorgung der Gäste.
Technisch kann sie mit mobiler Licht- und Tontechnik ausgestat-
tet werden.

§ 9.6
Rang

Der Rang ist die Zuschauerraum-Ergänzung für den großen 
Saal. Mobile Veranstaltungstechnik ermöglicht aber auch die 
Bespielung durch kleine, besondere Kulturveranstaltungen - wie 
z.B. Kinderkonzerte oder Lesungen.

§ 9.7
Foyer

Das Foyer wird hauptsächlich als Eingangs- und Empfangsbe-
reich für Veranstaltungen in der Festhalle genutzt, kann aber 
auch z.B. für Fotoshootings und kleine Empfänge oder Mini-Aus-
stellungen genutzt werden.

§ 9.8
Balkonzimmer

Das Balkonzimmer findet Verwendung als zusätzlicher, intimer 
Aufenthalts-, Sitzungs- oder Besprechungsraum, in Kombination 
mit großem oder/und kleinem Saal, aber auch separat.

§ 9.9
Terrassen

Mit den Terrassen werden sowohl für Indoor-, wie Outdoor-Ver-
anstaltungen der Festhalle zusätzliche Aufenthalts- und Veran-
staltungsflächen geboten. Neben Pausenflächen bei Tagungen 
oder bei Kulturveranstaltungen dienen sie auch als Bühnenflä-
che für Innenhof-Veranstaltungen oder werden mit Bankettbe-
stuhlung für gastronomische Konzepte genutzt.

§ 9.10
Tanzfläche im Innenhof

Die Tanzfläche im Innenhof der Festhalle wird für Tanzveranstal-
tungen genutzt und kann für Openair-Veranstaltungen mit Bühne 
auf der Terrasse oder bei Bespielung des Pavillons bestuhlt oder 
als Besucher-Stehfläche genutzt werden.

Strom-, Ab- und Zuwasser-Anschlüsse sind für Technik und Ca-
tering vorhanden.

§ 9.11
Teilflächen des Stadtparks mit Pavillon

Teilflächen des Stadtparkgeländes werden als erweiterter Innen-
hof für unterschiedliche Kultur-Openair-Veranstaltungen oder 
als Zusatzfläche bei Tagungen genutzt. Der Musikpavillon wird 
in diese Veranstaltungsformate integriert oder wird davon unab-
hängig für Darbietungen genutzt.

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Benutzungsordnung für die Festhalle Ilmenau tritt am 1. 
Oktober 2021 in Kraft.

Stadt Ilmenau
Dr. Daniel Schultheiß   Ilmenau, den 1. Oktober 2021
Oberbürgermeister

Entgeltordnung für die Benutzung der Festhalle Ilmenau und Flächen und Anlagen im Au-
ßenbereich vom 1. Oktober 2021
Aufgrund des § 2 Absatz 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 
41), zuletzt geändert durch das Sechste Gesetz zur Änderung 
der Thüringer Kommunalordnung vom 23. März 2021 (GVBl. S. 
113) hat der Stadtrat der Stadt Ilmenau in seiner Sitzung am 
16.09.2021 folgende Entgeltordnung der Festhalle Ilmenau be-
schlossen:

§ 1
Entgeltpflicht

(1) Die Benutzung der Festhalle Ilmenau durch Dritte ist grund-
sätzlich entgeltpflichtig.

(2) Neben den Entgelten für die Benutzung von Veranstaltungs-
räumen und -flächen sowie Nebenräumen und -flächen tra-
gen die Veranstalter die Kosten für den aufsichtsführenden 
Beschäftigten des Hauses sowie Leistungen wie Garderobe, 
ggf. Gästeempfang und Reinigung. Ebenso tragen die Veran-
stalter die Kosten für notwendige Umbauarbeiten. Sämtliche 
Leistungen sind in der Anlage 1 aufgeführt.

(3) Für die Nutzung von mobilen Ausstattungselementen und 
mobiler Veranstaltungstechnik fallen Entgelte entsprechend 
der Anlage 2 an. Für die Benutzung fest installierter Ausstat-
tung und Veranstaltungstechnik sowie des Umfangs an Be-
stuhlung entsprechend der von den Veranstaltern gewählten 
Bestuhlungspläne wird kein zusätzliches Entgelt berechnet.

(4) Für die von den Veranstaltern entsprechend der Benutzungs-
ordnung für die Festhalle Ilmenau selbst beauftragten Dienst-
leister tragen sie die Kosten. Diese können nicht auf die Fest-
halle Ilmenau übertragen und auch nicht mit den Entgelten 
für die Benutzung der Festhalle Ilmenau verrechnet werden.

§ 2
Entgeltschuldner, Entstehung und Fälligkeit des Entgelts, 

Kaution
(1) Das Entgelt schulden diejenigen Vertragspartner, die einen 

Benutzungsvertrag mit der Stadt Ilmenau geschlossen ha-
ben. Das Entgelt kann auch von Personen geschuldet wer-
den, die sich zur Begleichung des Entgelts verpflichtet ha-
ben.
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(2) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.
(3) Das Entgelt entsteht durch einen wirksam geschlossenen 

Benutzungsvertrag.
(4) Das Entgelt wird entsprechend des Benutzungsvertrages fäl-

lig. Dies kann im Voraus, mit Benutzungsbeginn, zum Benut-
zungsende, in Teilbeträgen oder als Gesamtbetrag geregelt 
sein.

(5) Falls vereinbart, ist eine Kaution im Voraus zu leisten. Die 
Zahlungsmodalitäten werden im Benutzungsvertrag gere-
gelt.

(6) Die Entgelte werden zuzüglich der gesetzlich geltenden Um-
satzsteuer berechnet.

§ 3
Entgelte in Innenräumen

(1) Das fällige Entgelt für die Benutzung von Veranstaltungs-
räumen und -flächen sowie Nebenräumen und -flächen der 
Festhalle Ilmenau wird in Abhängigkeit der Nutzungsart und 
Nutzungszeit entsprechend der Belegungskonzeption nach 
folgendem Tarifssystem fällig:

 
Tarif 1 - 6: je nach Veranstaltungsart

S & F: Sonder- / Feiertage (Valentinstag, Muttertag, Sil-
vester)

Fläche [m²] Mietpreis [in €]
pro Veranstaltungstag

6 5 4 3 2 1 S & F
Großer Saal 540 445,00 567,00 689,00 810,00 932,00 1.053,00 1.175,00
Kleiner Saal 187 154,00 196,00 238,00 281,00 323,00 365,00 407,00
Wandelhalle 342 282,00 359,00 436,00 513,00 590,00 667,00 744,00
Balkonzimmer 48 40,00 50,00 61,00 72,00 83,00 94,00 104,00
Eingang - Foyer 105 87,00 110,00 134,00 158,00 181,00 205,00 228,00
Rang 208 172,00 218,00 265,00 312,00 359,00 406,00 452,00
Parkcafé 257 212,00 270,00 328,00 386,00 443,00 501,00 559,00
Parksaal Gesamt 223 184,00 234,00 284,00 335,00 385,00 435,00 485,00
Parksaal Raum 1 98 81,00 103,00 125,00 147,00 169,00 191,00 213,00
Parksaal Raum 2 66 54,00 69,00 84,00 99,00 114,00 129,00 144,00
Parksaal Raum 3 55 45,00 58,00 70,00 83,00 95,00 107,00 120,00

 
(2) Das Entgelt für die unter Absatz 1 aufgeführten Veranstal-

tungsräume und -flächen sowie die Nebenräume und -flä-
chen fällt für die gesamte Raumgröße bzw. Fläche an, auch 
wenn sie nur in Teilen benutzt wird.

(3) Das Entgelt wird für alle genutzten Räume und Flächen fällig, 
sofern sie aktiv in die Veranstaltung bzw. den Veranstaltungs-
ablauf einbezogen werden. Werden Räume und Flächen le-
diglich als reine Laufflächen genutzt, entfallen hierauf ledig-
lich etwaige anfallende Nebenentgelte nach § 1.

(4) Als Veranstaltungstag gelten 12 Stunden Nutzungszeit, als 
halber Tag 6 Stunden und 3 Stunden als Vierteltag. In diesen 
Zeiten sind die Veranstaltung und der hierfür notwendige Auf- 
und Abbau durchzuführen. Für zusätzliche Nutzungszeiten 
von bis zu 3 Stunden und für reine Auf- und Abbautätigkei-
ten, die außerhalb der gebuchten Nutzungszeit stattfinden, 
werden die Entgelte jeweils stundenweise in Rechnung ge-
stellt. Mit Anbruch einer Stunde wird diese voll entgeltpflich-
tig. Ab 3 Stunden wird das Entgelt für einen Vierteltag fällig.

§ 4
Entgelte im Außenbereich

(1) Sowohl im Zusammenhang mit einer Benutzung von Innen-
räumen als auch im Rahmen einer davon unabhängigen Nut-
zung stehen Flächen und Anlagen im direkt angrenzenden 
Außenbereich der Festhalle Ilmenau zur Verfügung. Sie wer-
den gereinigt, gemäht und bestuhlt bereitgestellt.

 
Fläche 

[m²]
in Kombination 
mit Festhallen-

Nutzung

Eigenständige 
Nutzung

Terrasse 182 91,00 € 273,00 €
Tanzfläche 146 73,00 € 219,00 €
Innenhof 450 225,00 € 600,00 €
Pavillon 20 25,00 € 50,00 €

 
(2) Die Nutzungszeit der Flächen und Anlagen im Außenbereich 

entspricht bei einer gemeinsamen Nutzung von Veranstal-
tungsräumen und -flächen sowie Nebenräumen und -flächen 
in der Festhalle denen der vertraglich vereinbarten Nutzungs-
dauer.

(3) Das Entgelt für die Nutzung von Flächen und Anlagen im Au-
ßenbereich bei einer eigenständigen Nutzung versteht sich 

als 1 Nutzungstag und bezieht sich auf eine Nutzungszeit von 
12 Stunden. Bei einer Nutzung von mehr als 12 Stunden wird 

ein weiterer Nutzungstag entgeltpflichtig.
(4) Für die nutzungsfähige Bereitstellung von Versorgungspol-

lern im Außenbereich wird je Poller kein Entgelt berechnet. 
Der Verbrauch wird nach tatsächlichem Bedarf zusätzlich be-
rechnet.

(5) Alle anderen Flächen außer die im Absatz 1 benannten Be-
reiche im Parkgelände vergibt auf Antrag das hierfür zustän-
dige Sport- und Betriebsamt in eigener Zuständigkeit zu je-
weils eigenen Entgeltregelungen.
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§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung für die Benutzung der Festhalle Ilmenau 
und Flächen und Anlagen im Außenbereich tritt am 1. Oktober 
2021 in Kraft.

Stadt Ilmenau
Dr. Daniel Schultheiß   Ilmenau, den 1. Oktober 2021
Oberbürgermeister

Anlage 1 - Zusatzentgelte

1.1. Umbauarbeiten
Zu erbringende Umbaumaßnahmen, die über die Grundeinrich-
tung der Festhalle Ilmenau hinausgehen sowie auf Wunsch des 
Nutzers beruhende Umbestuhlungen (Wechsel und/oder Verän-
derung der behördlich genehmigten Bestuhlungspläne), werden 
mit einem Grundpreis entsprechend von 2-Personen-Stunden

• mit 50,00 € zzgl. USt.

sowie der darüber hinaus nicht abgedeckte Aufwand je ½-Per-
sonen-Stunde

• mit 12,50 € zzgl. USt.

je nach tatsächlich angefallenem Aufwand berechnet.

1.2. Aufsichtsführender Beschäftiger des Hauses
Für die notwendige Sicherstellung der Aufsicht durch die Fest-
halle Ilmenau werden jeweils

• 28,00 € zzgl. USt.

pro Stunde berechnet. Abgerechnet werden volle Stunden.

1.3. Garderobe
Für die Dienstleistung der Garderobe wird kein Aufwand berech-
net, sofern die Veranstalter ihren vom Besucher für die Inan-
spruchnahme zu entrichtendem Entgelt von bis zu 1,00 Euro pro 
Haken nicht widersprechen. Wünschen die Veranstalter eine für 
die Besucher kostenfreie Nutzung der Garderobe, werden ihnen 
für die Bereitstellung der Garderobieren jeweils ein Aufwand von

• 15,00 € zzgl. USt.

pro Stunde für die Dauer der Veranstaltung ab Einlassbeginn bis 
0,5 Stunden nach Veranstaltungsende berechnet. Abgerechnet 
werden volle Stunden. Pro 150 Besucher gemäß Bestuhlungs-
plan wird ein Garderobier/e eingesetzt.

1.4. Gästeempfang
Für den Gästeempfang werden, sofern die Veranstalter diese 
Leistung nicht selbst erbringen, für die Dauer ab Einlassbeginn 
und bis 0,5 Stunden nach Veranstaltungsbeginn

• 17,50 € zzgl. USt.

pro Stunde berechnet. Abgerechnet werden volle Stunden.

1.5. Reinigung
Die Kosten für die Reinigung der genutzten Räume und Flächen 
ergeben sich als Summe der Pauschale für die insgesamt ge-
nutzen Räumen und Flächen nach 1.5.1. unter Berücksichtigung 
von veranstaltungsabhängigen Zu- und/oder Abschlägen nach 
1.5.2.

1.5.1. Reinigungsgrundpauschale
Reinigungskosten Platzkapazität nach 

Reihenbestuhlung
Pauschale

Parkcafé 206 120,00 €
Parksaal gesamt 186 120,00 €
Parksaal Raum 1 84 60,00 €

Reinigungskosten Platzkapazität nach 
Reihenbestuhlung

Pauschale

Parksaal Raum 2 64 35,00 €
Parksaal Raum 3 38 25,00 €
Großer Saal 584 240,00 €
Kleiner Saal 175 80,00 €
Wandelhalle 80,00 €
Balkonzimmer 26 25,00 €
Foyer 30,00 €
Rang 255 55,00 €
Nebenräume pro 25 qm 15,00 €
Außenflächen pro 100 qm 75,00 €

1.5.2. Veranstaltungsabhängiges Reinigungsentgelt
In Abhängigkeit der Ausgestaltung der Veranstaltung kommt es 
zur Berücksichtigung von Ab- bzw. Zuschlägen, um die die Pau-
schale nach 1.5.1. erhöht bzw. gemindert wird.

Dauert die Veranstaltung entsprechend § 3 Abs. 4
- höchstens ¼-Tag, mindert sich die Pauschale um den 

Betrag von 30%;
- höchstens ½-Tag, mindert sich die Pauschale um den 

Betrag von 15%;
- länger als 1/1-Tag, erhöht sich die Pauschale um den 

Betrag von 75%.

Ist die Besucherzahl
- kleiner als die Hälfte der nach Reihenbestuhlung zulässigen 

Zahl, reduziert sich die Pauschale um 20%;
- größer als nach der nach Reihenbestuhlung zulässigen Zahl, 

erhöht sich die Pauschale um 75%.

Wird kein Catering angeboten, reduziert sich die Pauschale um 
den Betrag von 10%.

Anlage 2 - Mietbare Zusatzausstattung

Projektoren Menge Entgelt*
EPSON EB - L1050U
MultiMedia Projektor mit Objektiv

1 175,00 €

Leinwände
Ständerleinwand AV STUMPFL
Bildmaß 4:3, 400 cm x 300 cm, 
Aufprojektion

1 114,00 €

Monitore
Monitor 49 Zoll
auf Rollständer

1 26,25 €

Monitor 98 Zoll
auf Rollständer

2 135,25 €

Monitor 75 Zoll
auf Rollständer

2 75,25 €

Kameratechnik
PTZ - Kamera, inkl. Fernbedienung,
CRESTON DM- TX - 4kz-202-C
Sender, CRESTON DM-RMC-100-C
Empfänger, INSTA 36O, Kamerastativ

1 51,50 €

Konferenzausstattung
Flipchart 4 38,50 €
Stellwand 4 22,50 €
Prompter 2 5,00 €
Moderatorenkoffer1 2 19,00 €
Tontechnik
SHURE ULXD4Q
2-Kanal Empfänger,

1 42,50 €

SHURE BETA 87A Handsender
inkl. Mikrofonklemme

2 30,00 €

SHURE ULXD1 Taschensender
534 - 598 MHz

2 30,00 €

SHURE Ansteck- / Headsetmikrofon 2 15,00 €
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Konferenzanlage
SENNHEISER ADN - W C1, Drahtlos - 
Sprechstellen

26 10,00 €

Set SENNHEISER ADN Antennenmodul
SENNHEISER ADN CU1 digitale Dis-
kussion - Zentraleinheit und hintereinan-
der schaltbare ADN Power Supply

1 85,00 €

AKG GN 155 mit CK 31 D.A.M. Kapsel
Standmikrofone, kabelgebunden und Bo-
denstativ, 1,55 m Höhe

3 16,25 €

AKG CGN 99 CL, Tischmikrofone
kabelgebunden und mit ST6 Tischstativ

2 16,25 €

Bühnenpodeste
NIVTEC Systempodest 2 m x 1 m
inkl. Füße 20 cm - 60 cm

10 40,00 €

NIVTEC Systempodest 1m x 0,5 m
inkl. Füße 20 cm - 60 m

2 24,50 €

BÜTEC Systempodeste 2 m x 1 m
inkl. Füße 30 cm, 60 cm

15 40,00 €

Rednerpult
Rednerpult,
weiß, höhenverstellbar von 75 cm - 115 
cm, HDMI- und Schuko-Steckstelle

1 156,25 €

Tische
Brunner Klapptisch
weiß, mit Elektro-Anschluss-Steckstelle, 
eckig,
140 cm x 70 cm x 75 cm (B x T x H)

50 11,25 €

BRUNNER Klapptisch
weiß, eckig
140 cm x 70 cm x 75 cm (B x T x H)

20 11,25 €

BRUNNER Einhängeplatte
weiß, eckig
140 cm x 70 cm (B x T)

10 9,25 €

BRUNNER Tischblende für Tische
140 cm x 70 cm x 75 cm
138 cm x 60 cm (B x H)

10 8,25 €

BRUNNER Tischweiß, eckig
70 cm x 70 cm x 75 cm (B x T x H)

10 11,25 €

BRUNNER Mittelsäulentisch
weiß, rund, 70 cm x 74 cm (d x H)

40 11,25 €

BRUNNER Mittelsäulentisch
weiß, rund, 70 cm x 110 cm (d x H)

15 16,25 €

Stühle
Stapelstuhl, bordeaux 350 1,00 €
BRUNNER Hero
Stapelstuhl, anthrazit, 51 cm x 60 cm x 
87 cm (B x T x H)
inkl. Sitzplatznummerierung

350 1,50 €

Cateringtresen exkl. Schankanlage
G-RAXX mobiler Tresen
weiß, Aluminium, Edelstahl, rollbar, inkl. 
Kühlschrank, Edelstahl-Einlegeböden, 
Eisbox mit Schiebedeckel, Wasserstati-
onsset mit Spülbecken, Durchlauferhit-
zer, Pumpe und Wasserhahn, 1/2 und 1/6 
Edelstahl-GN-Behälter, LED-Lichtleiste 
mit Fernbedienung
inkl. Reinigung

1 250,00 €

Schankanlage
G-RAXX mobiler Bierdurchlaufkühler, 
Auftisch, 2 x Schankhähne und Tropftas-
se Auftisch, inkl. Reinigung

1 106,50 €

Instrumente
Konzertflügel Steinway
Parkcafé, inkl. Stimmung

1 355,00 €

Konzertflügel Büthner
Festhalle Großer Saal, inkl. Stimmung

1 475,00 €

Die Preise verstehen sich pro Einheit, pro Nutzung inkl. Bereit-
stellung zur Inbetriebnahme.

Satzung über die Erhebung von Kosten für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau 
in der Stadt Ilmenau (Gefahrenverhütungsschau-Kostensatzung - GVSKostS) 
vom 1. Oktober 2021
Auf Grund des § 19 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert am 
23. März 2021 (GVBl. S. 113), des § 21 Absatz 7 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Ka-
tastrophenschutz (ThürBKG) vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22), 
zuletzt geändert am 23. November 2020 (GVBl. S. 559), der §§ 
1, 2 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert am 10. 
Oktober 2019 (GVBl. S. 396), in Verbindung mit der Thüringer Ver-
ordnung über die Gefahrenverhütungsschau (GefVerhSchaV TH) 
vom 20. August 1992 (GVBl. S. 453), zuletzt geändert am 9. De-
zember 2012 (GVBl. S. 481), hat der Stadtrat der Stadt Ilmenau in 
seiner Sitzung am 20. Mai 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gefahrenverhütungsschau wird in der Großen kreisange-
hörigen Stadt Ilmenau von einem bzw. einer hauptamtlichen 
feuerwehrtechnischen Bediensteten im Gebiet der Stadt Il-
menau durchgeführt.

(2) Eine Gefahrenverhütungsschau findet in Objekten
- von denen erhebliche Brand-, Explosions- und sonstige 

Gefahren für Menschen, Umwelt- und Sachwerte ausge-
hen können,

- mit hoher Menschenansammlung und
- nach der Objektliste (Anlage 1)

statt.

(3) Die Gefahrenverhütungsschau umfasst:

a) vorbereitende Maßnahmen zur Durchführung der Ortsbe-
sichtigung

b) die Begehung des Objektes (Hauptschau) einschließlich der 
Mängelfeststellung und der Mängelbehebungsanordnung

c) Nachschau ohne weitere Beanstandung
d) Nachschauen mit weiterer Mängelfeststellung und der 

Mängelbehebungsanordnung
(4) Werden bei der Hauptschau Mängel festgestellt, wird die Be-

hebung der Mängel angeordnet. Sind die festgestellten Män-
gel bei der Nachschau nicht in vollem Umfang abgestellt oder 
werden zwischenzeitlich eingetretene Mängel festgestellt, 
erfolgt eine erneute Mängelbeseitigungsanordnung. Weite-
re Nachschauen werden so oft durchgeführt, bis die Mängel 
vollständig behoben sind.

§ 2
Kostentatbestand

(1) Für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau werden 
entsprechend Anlagen 1 und 2 Verwaltungskosten (Gebüh-
ren und Auslagen) nach dieser Satzung erhoben. Diese set-
zen sich aus drei Komponenten zusammen:
a. Grundgebühr
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Zur Ermittlung der Grundgebühr werden die der Gefah-
renverhütungsschau unterliegenden Objekte (Anlage 1) 
nach Gefährdungsgrad in die drei Kategorien A, B und 
C eingestuft. Für alle Objekte, welche nicht in der Anlage 
1 aufgeführt sind, wird die Grundgebühr individuell nach 
ihrem Gefährdungsgrad festgesetzt (Anlage 2, Punkt 1).

b. Bearbeitungs-/Begehungsgebühr
Die Bearbeitungs-/Begehungsgebühr richtet sich nach 
der Brutto-m2-Größe des Objektes und ist nach Anlage 
2, Punkt 2 ebenfalls abgestuft.

c. Fahrtkosten
Für entstehende Fahrtkosten wird nach Anlage 2, Punkt 3 
eine Pauschale erhoben, die als Auslagen gilt.

(2) Für die Nachschau mit Mängelbeseitigung wird 20 % der 
Grundgebühr zuzüglich der Fahrtkostenpauschale erhoben.

(3) Für Nachschauen ohne vollständige Mängelbeseitigung 
nach Ablauf der festgesetzten Frist erfolgt eine individuelle 
Kostenerhebung je nach zusätzlich erforderlichem Bearbei-
tungsaufwand. Dies gilt auch für die Feststellung zwischen-
zeitlich eingetretener Mängel.

(4) Kann die Gefahrenverhütungsschau bzw. Nachschau nicht 
durchgeführt werden und hat die in Gebührenschuld stehen-
de Person die Gründe hierfür zu vertreten, wird eine Gebühr 
für den tatsächlichen Zeit- und Fahrtaufwand je Beschäftig-
ten gemäß gültiger Satzung über den Kostenersatz und die 
Gebühren für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr Il-
menau - Feuerwehrgebührensatzung - erhoben.

(5) Entstehen der Stadt Ilmenau weitere Kosten, z. B. durch die 
Hinzuziehung von Dritten oder die Erstellung von Gutachten 
Dritter, so sind diese Kosten als Auslagen vom Gebühren-
schuldner zu tragen und von der Stadt Ilmenau einzeln aus-
zuweisen.

§ 3
Kostenschuldner/Kostenschuldnerin

(1) Die in Schuld stehende Person ist, wer zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Kostenschuld
- Inhaberin bzw. Inhaber eines auf dem Grundstück befind-

lichen Betriebes,
- Eigentümerin bzw. Eigentümer, Besitzerin bzw. Besitzer 

oder sonstige nutzungsberechtigte Person der baulichen 
Anlage

ist.
(2) Mehrere in Schuld stehende Personen sind Gesamtschuld-

ner.

§ 4
Kostenbefreiung

Für die sachliche Kostenfreiheit findet § 2 des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes (ThürVwKostG), für die persönliche Kos-
tenbefreiung § 3 ThürVwKostG entsprechende Anwendung.

§ 5
Entstehung der Kostenschuld und Fälligkeit

(1) Der Anspruch auf Gebühren und Auslagen nach dieser 
Satzung entsteht mit der Begehung des Objektes bzw. der 
Nachschau oder wenn die Auslagen gegenüber der Stadt Il-
menau entstehen und fällig werden.

(2) Die Kostenschuld ist innerhalb von einem Monat nach Be-
kanntgabe des Kostenbescheides fällig.

(3) Die Stadt Ilmenau ist berechtigt, vor Durchführung der Ge-
fahrenverhütungsschau eine angemessene Vorauszahlung 
zu fordern.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Kosten für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau 
in der Stadt Ilmenau (Gefahrenverhütungsschau-Kostensatzung 
- GVSKostS) vom 20. Dezember 2011 außer Kraft.

Stadt Ilmenau
Dr. D. Schultheiß   Ilmenau, den 1. Oktober 2021
Oberbürgermeister

Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Stadt schriftlich unter Angabe 
der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich, 
§ 21 Abs. 4 ThürKO.

Anlage 1
zur Gefahrenverhütungsschau-Kostensatzung

Diese Anlage basiert auf der Anlage 1 der Thüringer Verordnung 
über die Gefahrenverhütungsschau (GefVerhSchaV TH) in der 
jeweils gültigen Fassung.

Einstufung der Objekte nach Aufwand in die entsprechende 
Kategorie

Objekte Kategorie
1 Beherbergungsstätten im Sinne von § 2 Abs. 4 

Nr. 8 ThürBO mit mehr als 12 Betten
B

2 Büro- und Verwaltungsgebäude mit einer Nutz-
fläche von mehr als 1.600 m²

B

3 Gebäude unter Denkmalschutz von großer 
Ausdehnung, besonderer Brandgefahr oder 
von einmaligem Kulturwert

B

4 Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber 
und Übergangswohnheime für Spätaussiedler 
mit mehr als 12 Betten

B

5 Gewerbe-, Forschungs- und Industrieobjekte, 
wie:
5.1. Betriebe, die der Produktion (Herstellung, 
Behandlung, Verwertung, Verteilung) und La-
gerung von überwiegend brennbaren Flüssig-
keiten, Gasen, Gefahrstoffen dienen

C

5.2. Betriebe, die der Produktion (Herstellung, 
Behandlung, Verwertung, Verteilung) und 
Lagerung von überwiegend brennbaren Stoffen 
dienen, einschließlich Industriebauten nach der 
Industriebaurichtlinie mit einer Nutzfläche von 
mehr als 1.600 m²

C

5.3 Hochregallager mit mehr als 9 m Lagerhö-
he (Oberkante Lagergut)

C

5.4. Lagerhallen, -gebäude, -plätze mit einer 
Nutzfläche von mehr als 1.600 m²

B

5.5. Objekte und Anlagen nach der Störfall-
Verordnung

C

5.6. Objekte und Anlagen mit biologischen 
Arbeitsstoffen ab der Schutzstufe 2 nach der 
Biostoffverordnung bzw. Sicherheitsstufe 2 
nach der Gentechnik-Sicherheitsverordnung

C

5.7. Objekte und Anlagen mit radioaktiven Stof-
fen ab der Gefahrengruppe II nach der Strah-
lenschutzverordnung und dem Atomgesetz

C

6 Großgaragen nach der Thüringer Garagenver-
ordnung ab 1.000 m²

A

7 Heime, wie Alten-, Behinderten-, Jugend-, Kin-
der- und Pflegeheime mit mehr als 12 Betten

B

8 Hochhäuser im Sinne von § 2 Abs. 4 Nr. 1 
ThürBO

C

9 Kindertagesstätten A
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Objekte Kategorie
10 Krankenhäuser im Sinne von § 2 Abs. 4 Nr. 9 

ThürBO und Kurkliniken mit mehr als 12 Betten
C

11 Landwirtschaftliche Betriebe, die wegen ihrer 
Lage und Beschaffenheit besonders brandge-
fährdet sind mit einer Gesamtnutzfläche der 
baulichen Anlagen von mehr als 1.600 m²

A

12 Museen, Ausstellungsgebäude, Bibliotheken 
mit einer Nutzfläche von mehr als 1.000 m²

B

13 Schulen nach der Thüringer Schulbaurichtlinie B
14 Förderschulen und Werkstätten für behinderte 

Personen
B

15 Tunnelanlagen mit einer Länge von mehr als 
400 m Tunnelanlagen nach RABT sind nicht 
Bestandteil der Objektliste der Thüringer Ver-
ordnung über die Gefahrenverhütungsschau. 
Aufgrund ihrer Besonderheiten sind Tunnelanla-
gen jedoch als Objekte einzustufen, von denen 
erhebliche Brand-, Explosions- und sonstige 
Gefahren für Menschen, Umwelt und Sach-
werte ausgehen können. Des Weiteren sind 
die Tunnelanlagen i.d.R. mit besonderen Ein-
richtungen bzw. Ausstattungen für Einsätze der 
Feuerwehr ausgestattet (Löschwasserbehälter, 
Objektfunkversorgung, Feuerwehrpläne usw.), 
welche in regelmäßigen Abständen überprüft 
werden müssen. Aufgrund der Vergleichbarkeit 
mit Hochhäusern, Versammlungsstätten und 
Industrieanlagen wird die Grundgebühr für Tun-
nelanlagen auf die Kategorie C festgelegt.

C

16 Verkaufsstätten nach der Thüringer Verkaufs-
stättenverordnung

B

17 Versammlungsstätten im Sinne von § 2 Abs. 4 
Nr. 7 ThürBO

C

Anlage 2
zur Gefahrenverhütungsschau-Kostensatzung

Gebühren zur Gefahrenverhütungsschau

1. Grundgebühren

Kategorie Grundgebühr
A 150,00 €
B 200,00 €
C 250,00 €

2. Bearbeitungs-/Begehungsgebühr

Brutto-
Grundfläche

Begehungs- und Bearbeitungsgebühr

bis 1.500 m2 330,00 €
über 1.500 m2 bis 3.000 m2 462,00 €
über 3.000 m2 bis 5.000 m2 594,00 €
über 5.000 m2 bis 10.000 m2 726,00 €
über 10.000 m2 858,00 €

3. Fahrtkosten

Für die Fahrtkosten wird eine Pauschale von 25,00 € erhoben.

Amtliche Bekanntmachung

zum Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 „Revitalisierung Netto-Markt“ der 
Stadt Ilmenau, OT Stadt Gehren

Der von der Stadt Ilmenau am 22. April 2021, Beschluss-Nr. 
238/18/21/SR, als Satzung beschlossene vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 28 „Revitalisierung Netto-Markt“ der Stadt 
Ilmenau, OT Stadt Gehren wurde gemäß § 10 Absatz 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) mit 
Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts vom 10. August 
2021, Az.: 340.2-4621-3740/2021-16070029-VBPL-SO-Netto-
Markt genehmigt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 28 „Revitalisierung Netto-Markt“ der Stadt Ilmenau 
OT Stadt Gehren gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.

Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 der Stadt 
Ilmenau „Revitalisierung Netto-Markt“
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Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung über die Fortführung  
des Liegenschaftskatasters 56153020
Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, Katasterbereich Saalfeld, hat den Nachweis der Liegen-
schaften fortgeführt.

Folgende Flurstücke sind von der Fortführung betroffen:

Gemarkung: Möhrenbach

Flur: 2

Flurstücke: 1, 2,17, 60, 63, 137, 140, 142, 146, 315, 
321, 323, 325, 327, 329, 330, 331, 336, 
340, 348, 349, 439, 533, 536, 540, 543

Die Fortführungsnachweise können von den Grundstückseigen-
tümern sowie den Inhabern grundstücksgleicher Rechte

vom 11.10.2021 bis 10.11.2021

in der Zeit von Mo bis Fr 08:00-12:00 Uhr
Mo bis Mi 13:00-15:30 Uhr
Do 13:00-18:00 Uhr

in den Räumen des Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

eingesehen werden.

Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinfor-
mationsgesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung des 
Nachweises von Liegenschaften (Fortführungsnachweis) be-
kannt gegeben. Der Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, 
wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführungsnachweise kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Im Auftrag
Stefan Wolf
Referatsbereichsleiter

Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzun-
gen vorgeschriebenen Veröffentlichung (§ 10 Absatz 3 Satz 5 
BauGB). Gemäß § 10 Absatz 3 Sätze 2 und 3 BauGB wird der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der Begründung ab so-
fort während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung Ilmenau im Stadtbauamt Ilmenau, Weimarer Straße 1 d, 
98693 Ilmenau, Zimmer 2.12, zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft erteilt. Ent-
sprechend § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene 
vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der Begründung ergän-
zend unter www.ilmenau.de - Bürgerservice - Planen und Bauen 
- Stadtentwicklung und Stadtplanung - Bauleitplanung - Bebau-
ungspläne veröffentlicht.

Für den Fall, dass durch den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Vermögensnachteile im Sinne der §§ 39 - 42 BauGB ein-
treten, können Entschädigungsansprüche geltend gemacht 
werden. Die Fälligkeit der Ansprüche kann dadurch herbeige-
führt werden, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich 

bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt wird (§ 44 Absatz 
3 BauGB). Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Absatz 4 
BauGB).

Unbeachtlich sind 1. eine nach § 214 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und 2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel der Abwägung, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Ilmenau unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Dr. Daniel Schultheiß
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung über die Fortführung  
des Liegenschaftskatasters 56062021
Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, Katasterbereich Saalfeld, hat den Nachweis der Liegen-
schaften fortgeführt.

Folgendes Flurstück ist von der Fortführung betroffen:

Gemarkung: Möhrenbach

Flur: 2

Flurstück: 17/2

Der Fortführungsnachweis kann von den Grundstückseigentü-
mern sowie den Inhabern grundstücksgleicher Rechte

vom 11.10.2021 bis 10.11.2021

in der Zeit von Mo bis Fr 08:00-12:00 Uhr
Mo bis Mi 13:00-15:30 Uhr
Do 13:00-18:00 Uhr

in den Räumen des Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

eingesehen werden.

Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinfor-
mationsgesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung des 
Nachweises von Liegenschaften (Fortführungsnachweis) be-
kannt gegeben. Der Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, 
wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführungsnachweise kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Im Auftrag
Stefan Wolf
Referatsbereichsleiter

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung über die Fortführung  
des Liegenschaftskatasters 56062220
Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, Katasterbereich Saalfeld, hat den Nachweis der Liegen-
schaften fortgeführt.

Folgende Flurstücke Sind von der Fortführung betroffen:

Gemarkung: Gehren

Flur: 18
Flurstücke: 640, 1653/655
Flur: 19
Flurstücke: 734, 744/2, 744/3
Flur: 21
Flurstücke: 900/1, 900/2, 900/3, 942/2
Flur: 25
Flurstücke: 1207, 1209/1, 1209/2, 1214, 1223
Flur: 26
Flurstücke: 1246, 1263

Die Fortführungsnachweise können von den Grundstückseigen-
tümern sowie den Inhabern grundstücksgleicher Rechte

vom 11.10.2021 bis 10.11.2021

in der Zeit von Mo bis Fr 08:00-12:00 Uhr
Mo bis Mi 13:00-15:30 Uhr
Do 13:00-18:00 Uhr

in den Räumen des Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

eingesehen werden.

Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinfor-
mationsgesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung des 
Nachweises von Liegenschaften (Fortführungsnachweis) be-
kannt gegeben. Der Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, 
wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführungsnachweise kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Im Auftrag
Stefan Wolf
Referatsbereichsleiter
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Regeln für Hundehalter

https://pixabay.com/de/photos/verbotsschild-sandkasten-hund-4724938/

Ein immer wieder auftretendes Problem im Stadtgebiet und den 
Ortsteilen der Stadt Ilmenau ist die Thematik mit liegengelasse-
nen Hinterlassenschaften von Hunden. So gehen regelmäßig 
Beschwerden über Hundekot auf Gehwegen, Vorgärten und 
öffentlichen Grünanlagen beim Ordnungsamt der Stadt Ilmen-
au ein. Nach der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt 
Ilmenau sind Eigentümer von Hunden dazu verpflichtet, die Hin-
terlassenschaften ihrer Vierbeiner auf Straßen, Gehwegen, öf-
fentlichen Grünanlagen und Parks zu entfernen. Hierfür hat die 
Stadt in den letzten Jahren zahlreiche sogenannte Hundetoilet-
ten errichten lassen. Auch wenn diese nicht in allen Bereichen 
des Stadtgebietes vorzufinden sind, ist jeder Hundebesitzer den-
noch dazu verpflichtet, die Notdurft seines Vierbeiners in einer 
Hundetüte aufzusammeln und in den Hausmüll zu werfen. Ein 
Ärgernis, das durch mehr Verantwortungsbewusstsein der Hun-
dehalterinnen und Hundehalter vermieden werden kann. So sind 

die Leidtragenden nicht nur die Spaziergänger, die in die Hinter-
lassenschaften treten, sondern auch die Straßenanlieger, die 
den Kot entfernen müssen.

Damit alle Bürger und Besucher unserer Stadt die Innenstadt 
und die Natur des Thüringer Waldes genießen können, ohne da-
mit rechnen zu müssen einen unliebsamen Schritt „ins Weiche“ 
zu machen, appellieren wir an die Hundebesitzer, die Verunreini-
gungen sogleich aufzusammeln.

Werden solche Vergehen nachweislich bei der Stadt Ilmenau 
zur Anzeige gebracht oder behördlicherseits festgestellt, drohen 
Bußgelder, die im Vorfeld hätten vermieden werden können.

Beachten Sie also bitte diese Regeln für ein gutes Miteinander 
und ein Stück mehr Lebensqualität unter den Bürgern der Stadt 
Ilmenau. Ihre Mitmenschen werden es Ihnen danken.

Die Stadt Ilmenau sucht Schiedsperson
Die Stadt Ilmenau sucht für den Zeitraum vom 1. Dezember 
2021 bis 30. November 2026 eine Schiedsperson sowie eine 
Vertretung.

Wer in Ilmenau wohnt und Interesse an dem Aufgabengebiet 
hat, sollte sich schriftlich ab sofort bis zum 31. Oktober 2021 bei 
der Stadtverwaltung Ilmenau, Justitiariat, Am Markt 7, 98693 
Ilmenau bewerben.

Gesucht wird eine Person zwischen 25 und maximal 70 Jahren, 
deren Aufgabe darin besteht, beispielsweise als Vorstufe zum 

Gerichtsverfahren kleinere Meinungsverschiedenheiten und 
Streitigkeitenvermögens- sowie strafrechtlicher Art - zu schlich-
ten und im Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. 
Dabei kann es sich um Nachbarstreitigkeiten, Ärger mit dem 
Vermieter, aber auch um leichte Körperverletzung, Hausfrie-
densbruch oder Beleidigung handeln.
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Wasser- und Bodenanalysen
Am Donnerstag, den 21. Oktober 2021, bietet die AfU e.V. die 
Möglichkeit, in der Zeit von 16:00 - 17:00 Uhr in Ilmenau in der 
Grundschule „Karl Zink“, Karl-Zink-Str. 18 Wasser- und Boden-
proben untersuchen zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-
Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten 
Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mi-
neralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch 
auf verschiedene Einzelparameter z.B. Schwermetalle oder auf 
Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden.

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfser-
mittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehre-
ren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt 
ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfü-
gung stehen.

Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Termin auf unserer 
Internetseite www.afu-ev.org, ob der Termin aufgrund der Co-
rona-Situation wirklich stattfindet!

Sammlung des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Der Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e. V. führt in der Zeit vom 25. Oktober bis zum 14. 
November 2021 seine jährliche Sammlung der Spendengelder 
für Kriegsgräber durch.
Die Spendengelder werden wie gewohnt zur Pflege und Erhal-
tung deutscher Kriegsgräber im In- und Ausland verwendet.

Die Stadtverwaltung Ilmenau unterstützt auch in diesem Jahr 
die Arbeit dieses gemeinnützigen Vereins.

Die Listen für diese Sammlung liegen an folgenden Stellen 
aus:
• Ilmenau-Information, Am Markt 1
• Friedhofsverwaltung, Erfurter Straße 12
• Bibliothek, Bahnhofstraße 7
• Touristinformation Frauenwald
• Touristinformation Stützerbach

 Beigeordnete

Bei Bedarf an Sprechstundenterminen mit den ehrenamtlichen 
Beigeordneten der Stadt Ilmenau, Herrn Eckhard Bauerschmidt 
und Herrn Andreas Utnehmer, ist eine vorherige Anfrage/Termin-
vereinbarung über Telefon: 03677 600-127 oder via E-Mail: rats-
buero@ilmenau.de nötig. Die Sprechzeiten finden im Rathaus, 
Am Markt 7 statt.

 Inklusionsbeauftragter

Zum Zweck der Beratung oder für Terminvereinbarungen für 
Sprechstunden erreichen Sie Herrn Philipp Schiele telefonisch 
über die Rufnummer 03677 600-123 oder über die E-Mail-Adres-
se: inklusionsbeauftragter@ilmenau.de.
Sprechstunden des Inklusionsbeauftragten können nach ent-
sprechender Vereinbarung im Bibliotheksgebäude in der Bahn-
hofstraße 7, Eingang An der Musikschule, stattfinden.

 Integrationsbeauftragte

Die Sprechstunden der Integrationsbeauftragten der Stadt Ilme-
nau, Frau Maria Franczyk, finden in der Regel im Bibliotheksge-
bäude in der Bahnhofstraße 7, Eingang An der Musikschule statt.
Aktuell ist eine telefonische Terminvereinbarung nötig. Sprech-
stundentermine sind für gewöhnlich nachmittags, im Zeitraum 
von 15:00 bis 16:00 Uhr möglich. Zusätzliche individuelle Ab-
sprachen sind ebenso möglich. Kontakt über die E-Mail-Adresse: 
integrationsbeauftragte@ilmenau.de oder mittels Telefon unter 
03677 691315.

 Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ilmenau, Frau Katrin 
Reif, ist während der regulären Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung in ihrem Büro im Bibliotheksgebäude in der Bahnhofstra-

ße 7, Eingang An der Musikschule erreichbar. Für ein Gespräch 
können Sie auch vorab telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf-
nehmen und Ihr Anliegen mitteilen. Kontakt unter Telefon: 03677 
600-347; E-Mail: gba@ilmenau.de

 Schiedsstellen

Aufgrund der günstigen Entwicklung der Pandemielage finden 
derzeit die Sprechstunden der Schiedsstellen statt.

Die Schiedsstellen sind wie folgt besetzt:
Schiedsstelle 1: Frau Ingrid Reischke
Schiedsstelle 2: Frau Dr. Sabine Trott
Vertretung: Herr Dr. Alexander Müller
Die Sprechzeiten finden wöchentlich dienstags ab 17:00 Uhr im 
Sitzungsraum 151 im Rathaus statt.

 Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat der Stadt Ilmenau ist durch ein Büro im Bib-
liotheksgebäude in der Bahnhofstraße 7, Eingang An der Musik-
schule, vertreten. Bei Bedarf können Bürgerinnen und Bürger mit 
dem Vorsitzenden, Herrn Stephan Rothweil, einen individuellen 
Gesprächstermin vereinbaren. Herr Rothweil steht unter Telefon: 
03677 600-9123 für Beratungen und Anfragen zur Verfügung

 Studierendenbeirat
Die Planung für aktuelle Sitzungstermine des Studierendenbei-
rates kann per E-Mail über studierendenbeirat@ilmenau.de er-
fragt werden. Diese ist abhängig von den Entwicklungen in der 
Corona-Pandemielage. Die öffentliche Sitzung des Studieren-
denbeirates findet für gewöhnlich im zweiwöchentlichen Rhyth-
mus um 18:00 Uhr im Seminarraum 1520a (Helmholtz-Bau) der 
Technischen Universität Ilmenau statt. Fragen und Anmerkungen 
können jederzeit per E-Mail an den Studierendenbeirat gerichtet 
werden.

Sprechzeiten und Informationen der Beigeordneten, 
der Beauftragten und der Beiräte der Stadt Ilmenau
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Absolut unglaublich!
In nur acht Wochen ha-
ben die Ilmenauer Bürge-
rinnen und Bürger insge-
samt 102 kg alte Handys, 
Tablets, Ladegeräte und 
Zubehör gesammelt. Im 
Zuge der Aktion „Handys 
für Bienen“ der Stadtwer-
ke Ilmenau GmbH sind 
mehr als 700 Altgeräte 
und Zubehör in den vier 
Partnerapotheken (Wald-
meister-Apotheke in Ilme-
nau, Goethe-Apotheke in 
Ilmenau, Schloß-Apothe-
ke in Gehren und Adler-
Apotheke in Stützerbach) 
abgegeben worden. Gut 
verpackt und verschnürt 
in elf Paketen ist der 
wertvolle Elektro-schrott 
zu einem gemeinnützi-
gen Verwerter versandt 
worden, wo etwa 80 % 
der in den Geräten ent-
haltenen Rohstoffe und 
seltenen Erden recycelt 
und dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden können. Für 
die eingesandten Altgeräte erhält der Bundesverband des Natur-

schutzbundes NABU eine 
Spende, die vollständig in 
Insektenschutzprojekte 
fließt.

Ein riesengroßer Dank 
gebührt allen fleißigen 
Handysammlerinnen und 
-sammlern, die ihre Alt-
geräte gespendet haben.
Mit über 100 kg Spen-
denmaterial übertrifft das 
Ergebnis die Erwartun-
gen der Organisatoren 
und Beteiligten der Aktion 
bei Weitem. Die Ilmenau-
er Bürgerinnen und Bür-
ger haben gezeigt, dass 
ihnen die Umwelt, der 
Schutz der heimischen 
Insekten und ein verant-
wortungsvoller Umgang 
mit Ressourcen wichtig 
ist. Die Stadtwerke Ilmen-
au GmbH bedanken sich 
bei allen Spenderinnen 
und Spendern, die so en-

gagiert und motiviert waren und der Aktion zu diesem großarti-
gen Erfolg verholfen haben.

Der Fahrplan für Ihr Haus
Der vergangene, vergleichsweise kalte Winter sorgt dafür, dass 
der Verbrauch von Heizmaterial in vielen Haushalten in diesem 
Jahr deutlich höher ausfallen wird als gewöhnlich. Das betrifft 
nicht nur Holz-, Kohle- und Ölheizungen, sondern auch der Ver-
brauch von Erdgas wird in diesem Jahr etwa 10 % bis 20 % hö-
her erwartet als in den milden Vorjahren.

Für Kunden bedeutet dies im schlimmsten Fall hohe Nachzah-
lungen mit der nächsten Gasrechnung im Februar. Wer jetzt 
schon vorsorgen möchte, kann seine Abschlagszahlungen bei 
seinem Energieversorger freiwillig erhöhen und so monatlich 
einen etwas höheren Betrag zahlen, um eine unangenehme 
Überraschung bei der Abrechnung zu vermeiden. Kundinnen 
und Kunden der Stadtwerke Ilmenau GmbH können sich gern 
im Kundenbüro melden oder online eine Abschlagsanpassung 
vornehmen. Angeraten ist eine baldmögliche Erhöhung um 10 % 
bis 20 %, um die zweite Jahreshälfte für die Sparmaßnahme zu 
nutzen und so im besten Fall im Februar doch vielleicht wieder 
eine Rückzahlung zu erhalten.

Sparpotentiale am Haus identifizieren

Um die Heizkosten langfristig zu senken und Klimagase ein-
zusparen, bietet die Stadtwerke Ilmenau GmbH allen Immo-
bilienbesitzerInnen einen individuellen Sanierungsfahrplan in 
Zusammenarbeit mit einem zertifizierten und unabhängigen 
Energieberater an. Der Fachmann untersucht in einem einstün-
digen Vor-Ort-Gespräch mit dem Hauseigentümer die Immobi-
lie und erarbeitet anhand der aufgenommen Daten individuelle, 
schrittweise Sanierungsempfehlungen mit Kostenabschätzung 
und Einsparpotential.

Mit staatlicher Förderung 80 % Kosten sparen

Je nach Größe der zu untersuchenden Immobilie unterscheiden 
sich die Preise, der staatliche Fördersatz beträgt immer 80 % der 
Beratungskosten.

Anzahl
Wohneinheiten

1 - 2 3 - 10 11 - 20

Beratungskosten 995,- € 1.495,- € 1.995,- €
Staatliche
Förderung

796,- € 1.196,- € 1.596,- €

Eigenanteil 199,- € 299,- € 399,- €

Preise inkl. gesetzlicher MwSt.

Die Beantragung der Förderung übernimmt der Energieberater. 
Die Verbraucherinnen und Verbraucher bestätigen lediglich den 
Empfang der Beratungsleistung und erhalten eine Rechnung 
über ihren Eigenanteil.

Ganz einfach bestellen

Wer die eigene Immobilie auch prüfen und aufwerten möchte, 
findet einen Antrag für den individuellen Sanierungsfahrplan 
auf der Homepage der Stadtwerke unter https://www.stadtwer-
ke-ilmenau.de/aktionen/sanierungsfahrplan. Einfach ausfüllen, 
unterschreiben und per Post, Fax oder Mail zurücksenden. Die 
Beantragung der Förderung und die Prüfung der Förderfähigkeit 
erledigt der Energieberater.
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Beratungsangebote im Mehrgenerationenhaus, Frauen- und Familienzentrum llmenau
Träger: Regenbogen e. V. , Wetzlarer Platz 2, 98693 Ilmenau

Montag bis Donnerstag 9:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 9:00 
bis 12:00 Uhr

Neben den erweiterten Gruppenangeboten bieten wir weiter-
hin Einzelberatungen sowie Angebote und Sprechstunden 
Dritter an. Die Einzelberatung ist nur nach vorheriger Anmel-
dung und Terminabsprache auf telefonischem oder elektroni-
schem Weg möglich.

Unsere Telefonnummern und E-Mail-Adressen:

· Leiterin des Hauses Monika Heß:
ffz-ilmenau@web.de
Tel: 03677 893023

· Koordinatorin MGH - Christine Körner:
mqh-ilmenau@gmx.de
Tel: 03677 208625

· Koordinator FFZ - Sascha Kielholz-Heyer:
ilmenau-ffz@web.de
Tel: 03677 6899289

Aktuelle Beratungsangebote

Beratungsangebote des Frauen- und Familienzentrums
Montag bis Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr unter 03677 893023
· Beratung von Frauen und Männern in Krisensituationen
· Beratung von Frauen, Männern, Alleinerziehenden, Migran-

tInnen

Montag bis Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr unter 03677 6899289
· Soziale Beratung und Hilfen bei Antragstellungen

Beratungsangebote des Mehrgenerationenhauses
Montag bis Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr unter 03677 208625
· Beratungen von Seniorinnen
· Anfragen zu Raumvermietungen, Veranstaltungen und Orga-

nisatorisches

Unsere Beratungen folgen dem Leitmotiv „Hilfe zur Selbst-
hilfe“, das die Ratsuchenden befähigen soll, ihre Probleme 
und Schwierigkeiten selbst zu erkennen und einzuschätzen, 
um unter der Hilfe des Beratenden verschiedene Lösungs-
ansätze entwickeln und schließlich umsetzen zu können. 

Termine externer Sprechstunden und Angebote

Montag 09:00 bis 12:00 Uhr Mütter-Väter-Beratung
Tipps und Hilfen für 
Eltern

4. Oktober 2021 12:00 bis 13:00 Uhr Sprechstunde des 
sozialen Dienstes für 
Hörgeschädigte in 
Thüringen

Dienstag 10:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr

Sprechzeit Mieterver-
ein Ilmenau

Mittwoch 17:00 bis 19:00 Uhr Theorie und Praxis für 
werdende Mütter und 
Väter

Mittwoch 19:45 Uhr Kurs Entspannungs-
techniken

Donnerstag 14:00 Uhr Psychologische Bera-
tung „centrissimo“

Rückblick Jahreshauptversammlung des Landesanglerverbandes Thüringen e. V.
Am Samstag, dem 4. September 2021, fand im Atrium der Stadt-
werke Erfurt die Jahreshauptversammlung des Landesang-
lerverbandes Thüringen e.V. (LAVT) statt. Diese war bereits im 
Frühjahr 2021 geplant, musste jedoch auf Grund von Corona 
verschoben werden. Umso erfreulicher, dass diese, unter Einhal-
tung eines umfangreichen Hygienekonzeptes, nachgeholt wer-
den konnte.
Das Interesse der Mitgliedsvereine des LAVT war groß, so dass 
das Atrium bis auf den letzten Platz gefüllt war. Auf diese Prä-
senzveranstaltung und den persönlichen Kontakt mit Angelfreun-
dinnen und Angelfreunden aus anderen Vereinen haben sich be-
reits im Vorfeld viele gefreut.

Besonders erfreulich ist die erfolgreiche wirtschaftliche Entwick-
lung des LAVT, dessen Mitgliederzahl stetig wächst. Auch dieses  
Mal traten drei neue Vereine dem Verband bei und weitere neue 
Vereine haben in den vergangenen Wochen ihren Aufnahmean-
trag in den LAVT gestellt.

Mit über 17.600 Mitgliedern ist der LAVT der mitgliederstärkste 
Angel- und Naturschutzverband im Freistaat Thüringen.

Alle Beschlüsse wurden von den über 130 Delegierten einstim-
mig verabschiedet und dem Präsidium sowie der Geschäftslei-
tung des LAVT erneut das Vertrauen ausgesprochen.

Mit viel Beifall begleitet der Bericht der Revisoren, welche der 
Geschäftsleitung des LAVT eine verantwortungsvolle, stabile 
und sehr erfolgreiche Haushaltführung bestätigten. Die Revisi-
onskommission stellte fest, dass in allen wichtigen Haushaltposi-
tionen höhere Erlöse erzielt und sehr effizient mit den vorhande-
nen Mitteln gewirtschaftet wurde.

Sehr interessant war der Bericht über die geleistete Arbeit des 
LAVT als anerkannter Naturschutzverband. Allein im Jahr 2020 
wurde unser Verband an 252 Verfahren beteiligt und hat zu die-
sen, unter Beteiligung seiner Vereine, dazu entsprechend Stel-
lungnahmen abgegeben. Im Ergebnis konnte unter anderem viel 
für den Gewässer- und Fischartenschutz erreicht werden.

Im sehr umfangreichen Rechenschaftsbericht des Präsidenten 
Dietrich Roese spielten Themen wie Jugendarbeit, Fischarten- 
und Gewässerschutz, die aktuelle Fischerei- und Naturschutz-
politik, die zunehmenden Probleme und Einschränkungen für die 
Angelfischerei, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die trotz Corona 
erfolgreiche Arbeit des LAVT eine wichtige Rolle.

Die Delegierten quittierten die Ausführungen vom Präsidenten 
mit viel Beifall.
Insgesamt war die Jahreshauptversammlung des LAVT eine 
überaus gelungene Veranstaltung, was uns die sehr positive Re-
sonanz aus den Vereinen auch Tage danach bestätigte.

Petri Heil

André Pleikies
Geschäftsführer
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40 Unternehmen auf der INDUSTRIE INTOUCH

Besonders viele Türen werden sich zu INDUSTRIE INTOUCH am 13. 
Oktober 2021 bei der TMP Fenster + Türen GmbH in Hildburghausen 
öffnen. Das Unternehmen nimmt zum ersten Mal an der Veranstaltung 
teil und möchte das Werk in Hildburghausen insbesondere bei Fachkräf-
ten und potenziellen Azubis bekannter machen. Der Geschäftsführer 
André Leffler (li.), die Ausbildungsverantwortliche Janine Seiffarth (2. 
v. li.) und der Auszubildende Luca Schneider (2. v. r.) laden gemein-
sam mit Regionalmanagerin Cornelia Grimm vom Veranstalter forum 
Thüringer Wald e. V. zum Besuch von INDUSTRIE INTOUCH ein. Foto: 
Michael Schlutter

Kontakt:
Industrie- und Handelskammer
Südthüringen
Tel: 03681 362 0
E-Mail. infosuhl.ihk.de
www.suhl.ihk.de

Am 13. Oktober 2021 
heißt es zum 8. Mal 
„Starke Unternehmen 
erleben“. Die Rekord-
zahl von 40 Unterneh-
men aus fünf Land-
kreisen und der kreisfreien Stadt Suhl öffnen am beliebten 
Industrietag INDUSTRIE INTOUCH ab 16:00 Uhr ihre Türen. Sie 
zeigen live, wie attraktiv, innovativ und zukunftsfähig die Indus-
trie in der Region aufgestellt ist. Schul- und Studienabgänger, 
Pendler sowie Fachkräfte und allgemein Interessierte sind einge-
laden, exklusive Einblicke in Berufe, Technik sowie Angebote für 
Praktika, Ausbildung, Duales Studium oder Jobs zu entdecken. 
Die Anmeldung ist ab 1. September 2021 möglich.

Die Chancen für eine attraktive Ausbildung, einen erfolgreichen 
Berufseinstieg und für vielfältige Karrieremöglichkeiten sind in 
der Industrie als Wachstumsmotor in Thüringens Süden hervor-
ragend. Viele Unternehmen direkt vor der Haustür suchen nicht 
nur Fachkräfte, sondern auch nach Nachwuchs. Deshalb können 
beim INDUSTRIE INTOUCH nicht nur Jobangebote entdeckt 
werden. 24 Ausbildungsunternehmen bieten auch in diesem Jahr 
eine „t-wood.de AZUBI TOUR“ an. Die Führungen und Program-
me sind speziell auf die Fragestellungen rund um Praktika, Aus-
bildung und duales Studium zugeschnittenen. Interessierte, wie 
Schüler, Studenten und Eltern können sich separat anmelden 
und mit den Ausbildungsverantwortlichen und Auszubildenden 
unter dem Motto „VON AZUBIS FÜR AZUBIS“ unkompliziert di-
rekt ins Gespräch kommen.
Alle Unternehmen haben spannende Programme, wie zum Bei-
spiel Mitmachaktionen, Produktpräsentationen oder Technik-
Talks, zusammengestellt und lassen die Besuche zu einem 
einmaligen Erlebnis werden. Die Führungen sind in Zeitfenster 
eingeteilt, sodass am 13. Oktober der Besuch von mehreren Un-
ternehmen möglich ist. Auf www.industrie-intouch.de lässt sich 
ein Wunsch-Besuchsprogramm zusammenstellen. Da die Plätze 

in den Unternehmen teilweise limitiert sind, empfiehlt sich eine 
frühzeitige Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anfahrt 
zum Unternehmen erfolgt in Eigenregie. Am Veranstaltungstag 
öffnen sich ab 16:00 Uhr die Werkhallen. Individuelle Veranstal-
tungshinweise der Unternehmen sind auf der Website von IN-
DUSTRIE INTOUCH einsehbar.

Übersicht der teilnehmenden Unternehmen

CUTMETALL Recycling Tools 
Germany GmbH

Eisfeld

ELIOG Industrieofenbau GmbH Römhild
ELSCHUKOM GmbH Veilsdorf
Gebr. Ewald GmbH Schleusingen / OT Hinternah
Nidec GPM GmbH Auengrund / OT Merbelsrod
Remy & Geiser GmbH Schleusingen / OT Hinternah
TMP Fenster + Türen GmbH Hildburghausen
AUMA-TEC Ausbau-, Umwelt- 
und Anlagen-Technik GmbH

Schleusingen

Gelenkwellenwerk Stadtilm 
GmbH

Stadtilm

N3 Engine Overhaul Services 
GmbH & Co. KG

Arnstadt

PFAUDLER NORMAG SYS-
TEMS GmbH

Ilmenau

solvimus GmbH Ilmenau
ADVA Optical Networking SE Meiningen / OT Dreißigacker
FGB: Präzisionsmaschinenbau 
Suhl Steinbach GmbH & Co.KG

Zella-Mehlis

Hehnke GmbH & co KG Steinbach-Hallenberg
IfE – Ingenieurbüro für Energie-
wirtschaft GmbH

Steinbach-Hallenberg

Köberlein & Seigert GmbH Grabfeld
Paatz Viernau GmbH Steinbach-Hallenberg
ReFood GmbH & Co. KG Schwallungen
Rennsteig Werkzeuge GmbH Steinbach-Hallenberg
Sandvik Tooling Supply Schmal-
kalden

Schmalkalden / OT

Zweigniederlassung Sandvik 
Tooling Deutschland GmbH

Wernshausen

Tillmann Verpackungen Schmal-
kalden GmbH

Steinbach-Hallenberg

Elektrokeramik Sonneberg 
GmbH

Sonneberg

Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA Neuhaus am Rennweg / OT 
Piesau

Lauscha Fiber International 
GmbH

Lauscha

Röchling Medical Neuhaus 
GmbH & Co. KG

Neuhaus am Rennweg

Saint-Gobain Performance Plas-
tics L+S GmbH

Neuhaus am Rennweg

Schoeller Feinrohr GmbH Neuhaus am Rennweg
Thüringer Pharmaglas GmbH & 
Co. KG

Neuhaus am Rennweg

Wiegand-Glashüttenwerke 
GmbH

Lauscha / OT Ernstthal

CDA GmbH Suhl
DEKRA Automobil GmbH Suhl
PROFECTUS GmbH Suhl
Vision & Control GmbH Suhl
HFP Bandstahl GmbH Bad Salzungen
Hirschvogel Eisenach GmbH Gerstungen / OT Marksuhl
LINDIG Fördertechnik GmbH Krauthausen
Normteile Leinigen GbR Bad Salzungen
ruhlamat GmbH Gerstungen / OT Marksuhl
W.AG Funktion + Design GmbH Geisa (virtuell)
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Unternehmensbesuch des Oberbürgermeisters am 02.09.2021 - Gesellschaft für Bild- und 
Signalverarbeitung (GBS) mbH

Zu einem Unternehmensbesuch der besonderen Art war Ober-
bürgermeister Dr. Daniel Schultheiß in Gewerbegebiet Ehren-
berg Ost. Dort fand die Grundsteinlegung eines neuen Firmenge-
bäudes der Gesellschaft für Bild- und Signalverarbeitung (GBS) 
mbH statt. Gemeinsam mit Vertretern vom Thüringer Ministerium 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, der Lan-
desentwicklungsgesellschaft Thüringen, Landrätin Petra Enders 
sowie von den ausführenden Bauunternehmen wurde eine Zeit-
kapsel in das Fundament eingelassen.

Die GBS mbH entwickelt, fertigt und vertreibt optische 3D-Sen-
soren, optische 3D-Profilometer und Portalmessgeräte und fer-
tigungsnahe Messstationen beruhend auf hochleistungsfähigen 
Grafikkarten. Auf diesem Gebiet ist man einer der Weltmarkt-
führer. Das Unternehmen hat seinen Sitz aktuell in der Werner-
von-Siemens-Straße in Ilmenau und ist zudem einer der Stifter 
der Professur „Industrielle Bildverarbeitung“ an der Technischen 
Universität Ilmenau.

Geburtstage ab dem 90. Lebensjahr und Jubiläen  
ab dem 60. Ehejahr

Die Stadt Ilmenau gratulierte im Monat August 2021 
herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Gisela Umbreit
Frau Ilse Dorn
Frau Freia Haak

zum 91. Geburtstag
Frau Ursula Dode
Frau Rosa Thiess

zum 93. Geburtstag
Frau Ruth Jacobi

zum 94. Geburtstag
Herrn Heinz-Ludolf Blumenstein
Frau Anita Göhring
Frau Ingeburg Kalkreuth
Frau Gerda Gehrt

zum 95. Geburtstag
Frau Ilse Resagk

zum 96. Geburtstag
Herrn Joachim Hofmann
Frau Ingeborg Schneider

zum 97. Geburtstag
Frau Ruth Krauße

zum 98. Geburtstag 
Frau Erika Lippoldt

zum 100. Geburtstag 
Frau Irmgard Koch

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Stadt Gehren 
gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Irene Schwenk

zum 94. Geburtstag 
Herrn Erich Bock

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Gräfinau-
Angstedt gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Waltraud Fischbach

zum 91. Geburtstag 
Frau Ruth Reichelt

zum 96. Geburtstag 
Herrn Hermann Vogler

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Stadt Lange-
wiesen gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Agathe Haueisen
Frau Hella Machold
Herrn Günter Finn

zum 92. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Zimmermann

zum 93. Geburtstag
Frau Margarete Eisner

zum 95. Geburtstag
Frau Ingeburg Reiß
Frau Elisabeth Wolff

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Manebach 
gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 96. Geburtstag
Herrn Helmut Schulz

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Möhrenbach 
gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 91. Geburtstag
Frau Helga Bauer
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Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Stützerbach 
gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Sonja Bufe

zum 91. Geburtstag
Frau Hannelore Kaukel

zum 95. Geburtstag
Frau Liesbeth Lange

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Unterpörlitz 
gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Thea Rose

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Wümbach 
gratulierten im Monat August 2021 herzlich…

zum 93. Geburtstag
Frau Ruth Seyffarth

Die Stadt Ilmenau gratulierte im Monat September 
2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Herrn Friedrich Jan
Frau Margit Lohse

zum 91. Geburtstag
Frau Edith Brandel
Herrn Burkhard Fleischhauer
Frau Else Friedrich
Frau Margot Hartung
Frau Annelies Nitzsche
Frau Hannelore Schindhelm
Frau Helga Brückner
Frau Käthe Heinritz
Frau Waltraud Steinmann

zum 92. Geburtstag
Frau Gerda Weiß
Frau Giesela Kriebitzsch
Frau Louise Kellner
Frau Lissi Schaab

zum 93. Geburtstag
Frau Margit Müller
Frau Anita Geßner
Frau Waltraud Pranner
Frau Christa Friedrich

zum 95. Geburtstag
Frau Ruth Heubach

zum 97. Geburtstag
Frau Friedericke Konrad

zum 98. Geburtstag
Frau Edeltraud Findeisen

zum 101. Geburtstag
Frau Lina Schmitt

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Frauenwald 
gratulierten im Monat September 2021 herzlich…

zum 91. Geburtstag
Herrn Horst Ziemer

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Stadt Gehren 
gratulierten im Monat September 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Elly Gießler

zum 95. Geburtstag
Frau Käthe Wagner

zum 100. Geburtstag
Frau Charlotte Heinz

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Gräfinau-
Angstedt gratulierten im Monat September 2021 
herzlich…

zum 92. Geburtstag
Frau Luise Machleidt

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Jesuborn 
gratulierten im Monat September 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Herrn Harald Geber

zum 92. Geburtstag
Frau Ursula Vollrath

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Stadt Lan-
gewiesen gratulierten im Monat September 2021 
herzlich…

zum 91. Geburtstag
Herrn Werner Nordhauß

zum 94. Geburtstag
Frau Brigitte Geißel

zum 99. Geburtstag
Herrn Gerhard Hopf

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Oehrenstock 
gratulierten im Monat September 2021 herzlich…

zum 90. Geburtstag
Frau Helga Hörold
 
Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Stützerbach 
gratulierten im Monat September 2021 herzlich… 

zum 95. Geburtstag
Frau Erika Albrecht
Frau Hertha Kupfer

zum 99. Geburtstag
Frau Anneliese Kummer

Die Stadt Ilmenau sowie der Ortsteilrat Wümbach 
gratulierten im Monat September 2021 herzlich…

zum 92. Geburtstag
Frau Ruth Meusinger

Am 5. August 2021 gratulierten die Stadt Ilmenau und 
der Ortsteilrat Stadt Gehren den Eheleuten Lieselott und 
Reiner Huck zum 60. Hochzeitstag.

Am 2. September 2021 gratulierten die Stadt Ilmenau 
und der Ortsteilrat Oberpörlitz den Eheleuten Helga und 
Werner Jahn zum 60. Hochzeitstag.
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Jagdgenossenschaft Heyda
Am 20.08.2021 führte die Jagdgenossenschaft Heyda ihre Jah-
reshauptversammlung durch. Zur Versammlung wurde form- und 
fristgerecht eingeladen. Die Versammlung war gemäß Satzung 
beschlussfähig. Die mit der Einladung bekanntgegebene Tages-
ordnung wurde ordnungsgemäß abgearbeitet. Die in der Einla-
dung bekanntgegebene Tagesordnung wurde ohne Änderung 
abgearbeitet.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
1. Die Rechenschafts - sowie die Kassen- und Bankberichte 

für 2019/20 sowie 2020/21 wurden bestätigt. Der Vorstand 
ist damit für die beiden zurückliegenden Kalenderjahre ent-
lastet.

2. Die Wahl des neuen Jagdvorstandes ergab folgendes Ergebnis:
Jagdvorsteher: Günter Leitloff
Stellvertreter: Thomas Schäfer
Beisitzer: Uwe Fröbel
Kassenverwaltung: Doris Leitloff

Schriftführer: Diana Oschmann
Kassenprüfer: Karin Gräfe und Dieter Vehmann

3. Die Verlängerung des bestehenden Jagdpachtvertrages zu 
gleichen Bedingungen bis zum 31.03.2030 ist einstimmig an-
genommen worden.

4. In diesem Jahr wird der Reinerlös der letzten drei Jahre an 
die Mitglieder der Jagdgenossenschaft ausgezahlt, welche 
im Zeitraum von acht Wochen nach Veröffentlichung einem 
formlosen Antrag unter Angabe ihrer aktuellen Bankverbin-
dung gestellt haben. Voraussetzung ist der aktuelle Eigen-
tumsnachweis. Der Beschluss wurde mit zwei Stimmenthal-
tungen angenommen.

5. Es wird gebeten, dass alle Änderungen im Eigentumswech-
sel dem Vorstand mitzuteilen sind.

G. Leitloff
Jagdvorsteher

Fäkalienentsorgung im Ortsteil Stadt Gehren
25. Oktober 2021
Am Haferteich
Am Hammer
Königseer Straße
Arnstädter Straße

26. Oktober 2021

Zum Haideteich
Am Schwimmbad
Gehrener Wiesenweg
Heidestraße

27. Oktober 2021
Untere Marktstraße

Wolfsgasse
Langebergstraße
An der Wohlrose
Schloßallee
Parkweg
Bergstraße Nord

28. Oktober 2021
Schobsetalstraße
Großbreitenbacher Straße
Töpfergasse

29. Oktober 2021
nicht Angetroffenene

Jagdgenossenschaft Bücheloh

Beschlüsse aus der Jahreshauptversammlung am 
12.08.2021

Die Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Bücheloh erfolgte im Amtsblatt Nr. 08/2021 der Stadt Ilme-
nau vom 30.07.2021.

Anwesende: 14 Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft

Fläche der Anwesenden: 106,83 ha

Zur Ordnungsmäßigkeit der Ladung gab es keine Einwände.
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.
1. Beschluss zur Bestätigung der Tagesordnung

Ergebnis: einstimmig mit Ja
2. Beschlüsse zur nachträglichen Bestätigung während der 

Corona-Pandemie
2.1.Verwendung von Mitteln aus der Rücklage zur Aktualisierung 

des Laptops
Ergebnis: einstimmig mit Ja

2.2.Kommissarischer Einsatz des Vorstehers
Ergebnis: einstimmig mit Ja

2.3.Kommissarischer Einsatz der Mitglieder und Rechnungsprü-
fer
Ergebnis: einstimmig mit Ja

2.4.Erhaltung der Eigenständigkeit der Jagdgenossenschaft
Ergebnis: einstimmig mit Ja

2.5.Haushaltsplan 2020/2021 - Verwendung Reinerlös
Ergebnis: einstimmig mit Ja

3. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 
2019/2020
Ergebnis: einstimmig mit Ja

4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 
2020/2021
Ergebnis: einstimmig mit Ja

5. Beschluss zur Entlastung des Kassenwartes für das Jagd-
jahr 2019/2020
Ergebnis: einstimmig mit Ja

6. Beschluss zur Entlastung des Kassenwartes für das Jagd-
jahr 2020/2021
Ergebnis: einstimmig mit Ja

7. Beschluss zum Haushaltsplan 2021/2022 - Verwendung 
Reinerlös
Ergebnis: einstimmig mit Ja

8. Beschluss zur Bestätigung des Wahlleiters
Ergebnis: einstimmig mit Ja
- Wahl der Jagdvorsteherin - Frau Christina Hösch

Ergebnis: einstimmig mit Ja
- Wahl des stellvertretenden Jagdvorstehers - Herrn Lothar 

Dietzel
Ergebnis: einstimmig mit Ja

- Wahl der Beisitzer - Herrn Dietmar Böhm (Schriftführer) 
und Herrn Frank Risch
Ergebnis: einstimmig mit Ja

- Wahl der Kassenwartin - Frau Nora Gebser
Ergebnis: einstimmig mit Ja

- Wahl der Kassenprüferinnen - Frau Marina Stiebing und 
Frau Ursula Rentsch
Ergebnis: einstimmig mit Ja

Jedem Mitglied der Jagdgenossenschaft Bücheloh (Eintrag im 
Jagdkataster) wird nunmehr gemäß § 10 Abs. 3 Bundesjagdge-
setz Gelegenheit gegeben innerhalb eines Monats nach Erschei-
nen dieses Amtsblattes seinen Anteil am Reinertrag der Jagd-
pacht schriftlich oder mündlich zu Protokoll - mit Nachweis eines 
gültigen Grundbuchauszuges - bei der Jagdgenossenschaft Bü-
cheloh, Jagdvorsteherin - Frau Christina Hösch, Am Eichenberg 
33, 98693 Ilmenau / OT Bücheloh, geltend zu machen.

gez.
Christina Hösch
Jagdvorsteherin
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Angliederungsgenossenschaft Möhrenbach
Die Mitgliederversammlung der Angliederungsgenossenschaft 
Möhrenbach hat am 05. 08. 2021 beschlossen, den Reinertrag 
für die Jagdjahre 2019/2020 und 2020/2021 der Rücklage zuzu-
führen. Gemäß § 10 (3) BJagdG kann jeder Jagdgenosse, der 
diesem Beschluss nicht zugestimmt hat, die Auszahlung seines 
Anteils verlangen. Der Anspruch muß binnen eines Monats nach 

dieser Bekanntmachung schriftlich oder mündlich beim Jagdvor-
stand geltend gemacht werden.

Steffen Köhler
Jagdvorsteher

Jagdgenosschaft Möhrenbach
Der Vorstand lädt alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft 
Möhrenbach zu der

am Freitag, dem 08.10.2021, um 19:00 Uhr

stattfindenden nichtöffentlichen Versammlung in das Vereinszim-
mer/Ratskeller recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe und Abstimmung der Tagesordnung
3. Abstimmung über das Protokoll zur Versammlung vom 

12.04.2019
4. Kassenbericht 2019/2020
5. Abschlussbericht 2019/2020 der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Jagdvorstandes 2019/2020
7. Abstimmung über die Verwendung des Reinertrages der 

Jagdnutzung 2019/2020
8. Kassenbericht 2020/2021
9. Abschlussbericht 2020/2021 der Rechnungsprüfer
10. Entlastung des Jagdvorstandes 2020/2021

11. Abstimmung über die Verwendung des Reinertrages der 
Jagdnutzung 2020/2021

12. Auswertung der Jagdjahre durch den Vorsteher
13. Auswertung der Jagdjahre durch den Jagdpächter
14. Allgemeines

Saupe
Vorsteher der Jagdgenossenschaft Möhrenbach

Die zum Versammlungstermin gültigen Regeln des Infektions-
schutzgesetzes sind zu beachten. Der Vereinsraum lässt nur eine 
begrenzte Anzahl an Teilnehmern zu. Ich bitte daher um eine ver-
bindliche Anmeldung beim Vorstand zur Versammlungsteilnah-
me bis 06.10.2021, damit die Teilnehmerzahl vorab bekannt ist 
und die Infektionsschutzmaßnahmen entsprechend eingehalten 
werden können. Dies kann durch eine telefonische, persönliche 
sowie über eine schriftliche Mitteilung mittels Briefkasteneinwurf 
erfolgen. Zur Wahrnehmung der persönlichen Interessen besteht 
auch die Möglichkeit sich durch Vollmacht von einem anderen 
Jagdgenossen vertreten zu lassen.
Kurzfristige Änderungen werden im Aushang bekannt gegeben.

Fäkalienentsorgung im Ortsteil Jesuborn
1. November 2021
Bahndamm
Mühlweg
Am Hirtengarten
August-Bebel-Straße

2. November 2021
August-Bebel-Straße

3. November 2021
Schwarzburger Straße

Schweizer Straße
Am Trockenbach

4. November 2021
Am Trockenbach
Borngasse
Hinter den Gärten

5. November 2021
nicht Angetroffenene

Jagdgenossenschaft Jesuborn

Einladung zur Mitgliedervollversammlung

Am Freitag dem 22.10.2021, findet um 18:30 Uhr im Bürgerhaus 
Jesuborn (August-Bebel-Straße 62) die Mitgliedervollversamm-
lung statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokollkontrolle
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht

5. Bericht des Kassenprüfers
6. Diskussion über die Berichte
7. Entlastung des Vorstandes
8. Beschlüsse: Beschlussfassung über die Vergabe der Jagd-

verpachtung ab dem Jagdjahr 2022
9. Verwendung des Reinerlöses
10. Wahl eines Kassenprüfers
11. Sonstiges

Der Jagdvorsteher
S. Krauße
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Jagdgenossenschaft Pennewitz

An alle Grundstückseigentümer von uneingefriedeten 
Grundstücken in der Gemeinde Pennewitz

Am Freitag, dem 8. Oktober 2021, findet um 18:00 Uhr die Mit-
gliedervollversammlung der Jagdgenossenschaft Pennewitz im 
Eiscafé Voigt statt.

Mitglied in der Jagdgenossenschaft sind alle Grundstückseigen-
tümer von uneingefriedeten, d. h. bejagdbaren Grundstücken per 
Gesetz.

Alle Mitglieder, die bisher noch nicht ins Jagdkataster eingetra-
gen sind, müssen um stimmberechtigt zu sein, einen Eigentums-
nachweis (Grundbuchauszug) zur Sitzung mitbringen. Hierzu 
bitte rechtzeitig ab ca. 17:30 Uhr erscheinen.

Die Möglichkeit der Vertretung von im Jagdkataster eingetrage-
nen Mitgliedern durch ein anderes Mitglied der Jagdgenossen-
schaft besteht. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. 
Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens drei Jagdgenossen 
vertreten.

Tagesordnung
1. Eröffnung, Begrüßung
2. Vorlage Jahresrechnungen 2019/2020 und 2020/2021

a) Bericht Rechnungsprüfer
b) Entlastungsvorschlag des Vorstandes für die Jahres-

rechnungen
c) Beschluss zur Verwendung des Reinertrages

3. Bericht des Jagdpächters
4. Neuwahl des Vorstandes (Vorsitzender, Stellvertreter, Bei-

sitzer)
5. Neuwahl des Kassenprüfers
6. Sonstiges

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sind alle Jagdge-
nossen ganz herzlich zum traditionellen Wildessen eingeladen. 
Bitte zur besseren Planung bis 6. Oktober 2021 die Teilnahme 
anmelden unter Tel: 0171 6400751

Auf zahlreiches Erscheinen hoffend

Harald Chemnitz
Stellv. Jagdvorsteher

Antennengemeinschaft Lauersberg n.r.V. Stützerbach
Liebe Mitglieder,

am Mittwoch, dem 20. Oktober 2021, findet ab 19:30 Uhr im Saal 
„Haus des Gastes“ Stützerbach unsere Jahreshauptversamm-
lung statt.

Vorschlag für die Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes zu 2019
4. Bericht der Revisionskommission zu 2019
5. Diskussion

6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019
7. Rechenschaftsbericht des Vorstandes zu 2020
8. Bericht der Revisionskommission zu 2020
9. Diskussion
10. Antrag auf Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020
11. Beschlussfassung
12. Allgemeine Anfragen und Sonstiges

Änderungsvorschläge zur Tagesordnung können Sie schriftlich 
bis 13.10.2021 bei Ihrem Bereichsleiter oder dem Vorstand ab-
geben.

Der Vorstand

Einladung zur Einwohnerversammlung im Ortsteil Oberpörlitz
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

Sie sind herzlich zu einer Einwohnerversammlung am
am 15. Oktober 2021
um 18:00 Uhr
in der Mehrzweckhalle (Bürgerhaus)

mit dem Oberbürgermeister und Vertretern der Stadt eingela-
den.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Heinz
Ortsteilbürgermeister

Gratulation zum Firmenjubiläum 125 Jahre Eberhardt‘s Backstube
Beständigkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen
sind auch heute noch die Werte, die eine Firma
zu einem erfolgreichen Unternehmen machen.
Der Ortsteilrat Möhrenbach gratuliert
ganz herzlich zum Firmenjubiläum und
wünscht weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.
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Veranstaltungskalender Oktober 2021

Ausstellungen
Zeitraum Uhrzeit Ort Was
Montag bis Freitag 09:30 bis 16:30 Uhr Touristinformation Frauenwald Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald
Montag bis Samstag
Sonntag

10:00 bis 12:00 Uhr
15:00 bis 17:00 Uhr
10:00 bis 12:00 Uhr

St. Jakobuskirche Ilmenau Abraham war Optimist

Mittwoch bis Samstag 10:30 bis 15:30 Goethe-Kulturscheune am 
Goethemuseum Stützerbach

Historische Ausstellungsstücke und Zeitdoku-
mente

Dienstag bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr GoehteStadtMuseum SONDERAUSSTELLUNG
Glanzstücke der Ilmenauer Porzellanfabrik von 
1871 bis 1971

Donnerstag
Samstag

10:00 bis 13:00 Uhr
14:00 bis 17:00 Uhr

Goethepassage Innenhof 350 Jahre Glastradition Ilmenau

Samstag 14:00 bis 16:00 Uhr Museum Schlittenscheune Geschichte des Ilmenauer Rodel- und Bobsports
Anmeldung erforderlich
0177 5904351

Montag bis Donnerstag 14:00 bis 17:00 Uhr Haus des Gastes Stützerbach Heimat- und Glasmuseum
Dienstag bis Freitag
Samstag und Sonntag

09:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 18:00 Uhr

Schorte Schaubergwerk„Volle Rose“ und Feldbahnfahrt

2. und 3. Oktober 2021 10:00 bis 17:00 Uhr GoetheStadtMuseum Tag des Thüringer Porzellans
4. Oktober 2021 18:00 bis 19:00 Uhr Goethepassage Innenhof Die Ilmenauer Porzellindustrie zwischen Traditi-

on und Moderne
Vorträge und Lesungen
4. Oktober 2021 18:00 Uhr Goethepassage Innenhof Die Porzellanfabrik Gehren
9. Oktober 2021 19:30 Uhr Stadtbibliothek Claudia Michelsen liest „Marlene Dietrich“
12. Oktober 2021 19:30 Uhr Stadtbibliothek Tim Pröse stellt vor „Jan Fedder. Unsterblich“
13. Oktober 2021 18:30 Uhr Parkcafé

Festhalle Ilmenau
Bergrat Johann Christian Mahr und Johann Wolf-
gang von Goethe als Sammler fossiler Pflanzen

auf Anfrage 03677 62743 Vorführung beim Glasbläser Herr Kirchgeorg
Sturmheide 9

Sonstige Veranstaltungen
Montag 09:00 bis 12:00 Uhr Frauen- und Familienzentum Mütter-Väter-Beratung: Tipps und Hilfen für Eltern
Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr Werkstatt des Herzens Doreen 

Duelli
Offene WerkstattTöpfern

4. Oktober 2021 19:00 bis 21:00 Uhr Ilm-Kreis Kliniken Arnstadt Elterninformationsabend
9. Oktober und
23. Oktober 2021

11:00 bis 12:30 Uhr Eingang zum Langebachtal 
Manebach

Kräuterwanderung

9. Oktober 2021 09:30 bis 12:00 Uhr Turnhalle Langewiesen 37. Herbstkleidermarkt
9. Oktober 2021 14:00 bis 16:00 Uhr Anmeldungen

0178 6472737
Entspannuns-Waldbaden mit Qigong

16. Oktober 2021 15:00 bis 17:00 Uhr Anmeldungen
0178 6472737

Waldbaden mit Nordic Walking und Qigong

Liebe Bibliotheksbesucher, 

Neue Veranstaltungstermine für bereits ausverkaufte Lesungen: 
Lesung mit Stefan Schwarz
„Da stimmt was nicht“ 
Dienstag, 14.12.2021 - 19:30 Uhr
Eintritt: 12 € AUSVERKAUFT!

Sichern Sie sich noch schnell Karten für folgende Veranstaltungen: 
Der Vorverkauf für die folgenden Veranstaltungen startete am 
01.08.2021 in der Ilmenau-Information und im Ticketshop Thü-
ringen. Alle Veranstaltungen finden im Parkcafé in der Festhalle 
Ilmenau in der Naumannstraße 22 in Ilmenau statt. 

Lesung von Schauspielerin Claudia Michelsen: 
„Marlene Dietrich: Sag mir, wo die Blumen sind – Erinnerungen 
an und von Marlene Dietrich“
Samstag, 09.10.2021 – 19:30 Uhr (Einlass: 18:45 Uhr) – Eintritt: 20 €

Tim Pröse stellt vor „Jan Fedder. Unsterblich“
Ein Jan Fedder Abend in Bild und Wort
Dienstag, 12.10.2021 – 19:30 Uhr (Einlass: 18:45 Uhr) – Eintritt: 10 €

Kabarett mit Inka Meyer „Zurück in die Zugluft – Von der 
Seichtigkeit des Scheins“
Dienstag, 30.11.2021 – 19:30 Uhr (Einlass: 18:45 Uhr) – Eintritt: 12 €

Buchtipps aus den Neuerwerbungen

„Frau von Goethe“ Beate Rygiert

„Das letzte Bild“ Anja Jonuleit

„Umwege des Lebens“ Jodi Picoult

„Die verschwundenen Studentinnen“ Alex Michaelides  

Hier kommt Ihre Bibliothek zu Wort
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Vortrag über neueste Erkenntnisse zu Bergrat Mahr
Am Mittwoch, dem 13.10.2021, um 18:30 Uhr findet in der Fest-
halle Ilmenau ein interessanter Vortrag statt. Die Museumslei-
terin des GoetheStadtMuseums, Kathrin Kunze, berichtet über 
„Bergrat Mahr und Goethe als Sammler fossiler Pflanzen“.

Blick in die naturkundliche Ausstellung des Museums Jagdhaus Gabel-
bach Foto: Thomas Wolf, Gotha

Johann Christian Mahr (1787-1869) war Rentamtmann in Ilme-
nau und Bergins pektor des Steinkohle bergwerks im nahegele-
genen Manebach. Er stand ab 1821 im engen Austausch mit 
Johann Wolfgang v. Goethe (1749-1832) über paläobotanische 

Funde und sandte dem Geheimrat zahlreiche Abdrücke fossiler 
Pflanzen aus Manebach nach Weimar. Goethe nahm diese zum 
Teil in seine Sammlung auf oder tauschte sie gegen andere Stü-
cke aus der Sammlung des Grafen von Sternberg. Der spannen-
de Schriftwechsel der beiden forschenden Männer auf diesem 
Gebiet liegt im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar und wurde 
bereits vor vielen Jahren von Prof. Manfred Barthel aus Berlin 
ausgewertet. Der Paläobotaniker beschäftigte sich auch mit den 
noch vorhandenen 29 Pflanzenabdrücken der Zeit des Perm, die 
sich in der Sammlung der Klassik Stiftung Weimar befinden. Der 
Vortrag soll zum einen die wichtigen Erkenntnisse von Prof. Bar-
thel in den Fokus rücken. Zum anderen wird es erstmals möglich 
sein, die interessante Lebensgeschichte des Johann Christian 
Mahr zu skizzieren, da ein umfangreicher Nachlass durch seine 
Nachfahren im Jahr 2013 in das GoetheStadtMuseum Ilmenau 
gelangte und wissenschaftlich bearbeitet wurde. So wissen wir 
heute viel mehr über das Leben und Wirken des unterschätzten 
Rentamtmanns, Berginspektors und späteren Bergrats, der sei-
ne Erkenntnisse leider zu Lebzeiten nicht festschrieb. Die Ironie 
des Schicksals wollte es, dass er durch die Veröffentlichung sei-
ner späten Lebenserinnerungen vor allem als jener Mann be-
kannt ist, der Goethe während seines letzten Geburtstages auf 
den Kickelhahn bei Ilmenau begleitete.

Für die Durchführung der Veranstaltung gelten die aktuellen In-
fektionsschutz- und Hygienebestimmungen.

Neue Ausstellung im GoetheStadtMuseum „Glanzstücke der Ilmenauer Porzellanfabrik von 
1871 bis 1971“ zum „Tag des Thüringer Porzellans“ am 2. & 3. Oktober 2021

Am Wochenende vom 2. bis 3. Oktober 2021 findet der alljähr-
liche „Tag des Thüringer Porzellans“ statt. Mit einem bunten 
Programm und verschiedenen Aktionen feiern Museen, Manu-
fakturen und Porzellankünstler die über 260 Jahre alte Porzellan-
tradition in Thüringen. Auch das GoetheStadtMuseum Ilmenau 
beteiligt sich an diesem Aktionstag und präsentiert erstmals in 
seiner neuen Sonderausstellung eine Auswahl repräsentativer 
Porzellane der Ilmenauer Porzellanfabrik von Gründung der Akti-
engesellschaft unter Hermann Stürcke im Jahr 1871 bis zur Ent-
stehung des Neuwerkes zu Beginn der 1970er Jahre.

Um die Jahrhundertwende und bis zum 1. Welt krieg wurde die 
Produktion von einer großen Bandbreite neuer Dekorierungen 
wie Lüster- und Goldglasuren oder als Relief aufgelegtem, flora-
len Zierrat bestimmt, die ganz dem Zeitgeschmack des Jugend-
stils entsprachen. Das Repertoire änderte sich 1934 unter dem 
neuen Direktor Emil Lentner mit Einführung der Marke „Graf von 
Henneberg“. Besonders prunkvoll gestaltet sind die tiefblauen 
Kobaltporzellane, die oftmals mit Golddekoren verziert wurden 
und in ihren üppigen, barock anmutenden Formen kaum zu 
übertreffen sind. In schlichter Eleganz erscheint hingegen das 
Service „Edelweiß“ von Max Renner, das 1937 die Silbermedail-
le auf der Weltausstellung in Paris verliehen bekam. Erst in den 
1960er Jahren setzten sich grundlegend klassische, nüchterne-
re Formen durch, die dem Gebrauchszweck der Gegenstände 
entsprachen und zugleich mit raffinierter Dekoration bestachen, 
so die Geschirrserie „Daphne“ von Ilse Decho mit dem legendär-
en in den Werkstoff eingearbeiteten Waffelmuster. Das Service 
wurde 1963 auf der Leipziger Messe mit einer Goldmedaille prä-
miert.

Die Sonderausstellung des GoetheStadtMuseums Ilmenau um-
fasst ein großes Spektrum an Kaffee-, Mokka-, Tee- und Speise-
service von bedeutenden Modelleuren und Formgestaltern wie 
Max Renner, Robert Richter, Karl Kemedinger, Werner Winkler 
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und Ilse Decho, die für die Ilmenauer Porzellanfabrik „Graf von 
Henneberg“ entworfen wurden und die zum Großteil als großzü-
gige Schenkungen von Michael Kühnlenz und dem Förderverein 
„GoetheStadtMuseum Ilmenau“ e. V. erst vor kurzem in die Mu-
seumssammlung gelangten.

Die Ausstellung kann bis 4. September 2022 besichtigt werden. 
Das Museum hat von Dienstag bis Freitag sowie feiertags von 
10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Infekti-
onsschutz- und Hygienebestimmungen.

Öffentliche Führungen
von Mai bis Oktober bzw. ganzjährig (vorbehaltlich der Entwick-
lungen im Pandemiegeschehen)

Historischer Stadtspaziergang durch Ilmenau
- Mai bis Oktober -
Unsere Stadtführer laden Sie ein, historische Baudenkmäler, be-
rühmte Persönlichkeiten und liebenswerte Details unserer schö-
nen Stadt zu entdecken.
Termin: Dienstag, 11:00 Uhr und Freitag, 16:00 Uhr
Preis: 6,00 €/Person
Treff: Ilmenau-Information, Am Markt 1

„Natur erleben - mal etwas anderes“ in Frauenwald
- ganzjährig -
Termin: Mittwoch, 14:00 Uhr
Treff: Tourist-Information Frauenwald, Nordstraße 96, 

98694 Ilmenau, Tel.: 036782 619 25

Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.

Maskenführung in Manebach
Gezeigt wird die über hundertjährige Geschichte der weltbe-
rühmten Maskenherstellung.
- ganzjährig -
Termin: Mittwoch, 16:00 Uhr
Treff: Haus des Gastes Manebach, Kalter Markt 5a, 

98693 Ilmenau

Waldbaden im Luftkurort Stützerbach
Gemeinsam lernen Sie in einer kleinen Gruppe in der Atmosphä-
re des Waldes Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen, die 
nicht nur Ihre Sinne aktivieren, sondern auch neue Wege für Ihre 
Gesundheit aufweisen.
- Mai bis Oktober -
Termin: jeden letzten Freitag im Monat, 11:00 Uhr
Treff: Parkplatz am Naturbad in Stützerbach, Schleusin-

ger Straße

Anmeldung jeweils bis Donnerstag Ilmenau-Information oder 
Haus des Gastes Stützerbach.

Kostümierte Sonderführung: Historischer Stadtspaziergang 
mit Corona Schröter
Mit der Schrötern auf historischer Spurensuche. Corona Schrö-
ter war eine gefeierte und gefragte Sängerin am Weimarer Hof, 
die als erste Darstellerin Goethes Iphigenie verkörpern durfte. 
Sie verstarb 1802 in Ilmenau.
- Mai bis Oktober -
Termine: jeden 4.Sonntag, 14:00 Uhr,
Preis: 6,00 €/Person
Treff: Ilmenau-Information, Am Markt 1

Ilmenauer Porzellan - zwischen Tradition und Moderne
Der Verein Ilmenauer Porzellantradition e.V. zeigt die Geschichte 
des Porzellans in und um Ilmenau.
- ganzjährig -
Termin: jeden 1. Montag im Monat, 18:00 Uhr
Preis: freier Eintritt
Treff: Goethepassage Innenhof, Am Markt

350 Jahre Glas in Ilmenau
Der Verein Ilmenauer Glastradition präsentiert mit rund 600 Ex-
ponaten zur Geschichte der technischen Glasindustrie im Raum 
Ilmenau eine sehr umfangreiche Ausstellung in der Goethepas-
sage.
- ganzjährig -
Termin: Donnerstag, 10:00 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr
Dauer: 45 Minuten
Preis: freier Eintritt
Treff: Goethepassage, Am Markt

Schlittenscheune: Führung zur Ilmenauer Bob- und Rodel-
geschichte
Auf 160 m² Ausstellungsfläche wird die Geschichte des Ilmenau-
er Rodel- und Bobsports von den Anfängen bis heute dargestellt. 
Allein sechs Olympiasieger begannen ihre Laufbahn in Ilmenau.
100 historische Schlitten ab dem 19. Jahrhundert sowie Trai-
nings-und Wettkampfgeräte für Rodel und Bob werden in ihrer 
Entwicklung gezeigt.
- ganzjährig -
Termin: Samstag, 14:00 Uhr
Dauer: 45 Minuten
Preis: 4,00 €/Person
Treff: Schlittenscheune, Langewiesener Straße 2A

Vorführung beim Glasbläser
Erfahren Sie Wissenswertes über die traditionelle Glasgestal-
tung. Entdecken Sie eine breite Vielfalt von handgearbeiteten 
Geschenkideen aus Glas. Besonders empfehlenswert ist der Be-
such für Kinder-und Jugendgruppen.
- ganzjährig -
Dauer: ca. 1 Stunde
Kosten: auf Anfrage
Kontakt und
Anmeldung:

Herr Kirchgeorg,
Sturmheide 9,
Tel.: 03677 627 43

Glasbläser Herr Kirchgeorg

Tägliche Führungen zur Wildbeobachtung in Frauenwald
Von einer Beobachtungskanzel aus können Sie jeden Tag bei 
einer Führung Wildtiere in freier Natur beobachten. Die Tiere zei-
gen hier ihr natürliches Verhalten. Die Führungen werden ganz-
jährig angeboten. Anmeldung erforderlich!
- ganzjährig -
Treff: Waldhotel Rennsteighöhe, Am Rothenberg 1, 

98694 Ilmenau OT Frauenwald
Dauer: 2 Stunden (Winter) bis 4 Stunden (Sommer)
Anmeldung: Tel.: 036784 502 11 oder Tel.: 036782 629 47
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